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Vorrede.
Die Erfahrung hat es gelehrt, daß

Candidaten oder Schullehrer, die ins

Predigtamt befördert werden, mit
manchen Amtsverrichtungen unbe¬

kannt waren. Immer wird es auch

wohl bei mehreren zutreffen, daß sie,

wenn gleich im Allgemeinen der-Ob¬

liegenheiten des Predigers kundig,

doch in einzelnen Fallen das richt-ge

Verhalten verfehlen, weshalb man-
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che Verlegenheiten entstehen, die nur
unangenehm empfunden werden kön¬

nen.

Wünschenswerth wird eS daher

manchen angehenden Predigern fein,
eine Anweisung in Händen zu haben,

aus welcher sie sich Raths erholen

mögen, ohne erst anderswo mühsam

Belehrung nachsuchen zu dürfen.

In dieser Absicht habe ich die ge¬

genwärtige kleine Schrift entworfen,

welche in den gewöhnlichen Amtsfällen

aushülflich fein wird. Vorausgesetzt

ist dabei, daß jeder Prediger ausser¬

dem das Siggelkow'sche Handbuch,

meine kleine Gesetzsammlung zu

demselben, und das officielle Wo- i
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chenblatt besitze, die vorschriftma-

ßig bei den Pfarren aufbewahrt wer¬

den sollen, auf welche deshalb auch Ln

der vorliegenden Schrift bei betreffen¬

den Gegenständen hingewiesen ist.

Mein Augenmerk konnte über¬

haupt nur auf Mecklenburgfche
Prediger gerichtet sein, und diesen

zunächst wird also auch das kleine

Werk nützen, indem sie das Einzelne

in Ansehung der Amtsverrichtungen

daraus entnehmen; wenn auch bei

Predigern in den Städten, oder auf
Pfarren ritterschaftlichen Patronats,
hin und wieder einiges sich anders

gestaltet, als bei den Landpredigern

Großherzogl. Patronats.
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Möge mein Wunsch, fca* gesetz¬

liche und ordnungsmäßige Verfahren

rn allen Amtöverrichtungen befördert

zu sehen, und dazu hier etwas beizu¬

tragen, erreicht werden!

Schwerin.

Der Verfasser.

/
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I.
Von der Taufhandlung.
Taufen der Kinder ist eins der gewöhn,

liebsten Geschäfte des Predigers. Eben deshalb,
weil eö so gewöhnlich ist, vermißt man wol oft
dabei die Theilnahme und würdige Stimmung,
die der Handlung gebürt; man nimmt nur Kälte
und Gleichgültigkeit bei den Zeugen und Anwer
senden wahr. Dem soll der Prediger für seinen
Theil möglichst vorzubeugen suchen. Er hat
dahin zu sehen, daß nicht bloß alle Leichtfertig¬
keit bei Taufen verhütet, sondern auch die An,
dacht und Erbauung befördert werde. Er selbst
muß daher mit Feierlichkeit und Würde jedesmal
dies Geschäft verrichten, muß suchen, den gegen¬
wärtigen Eltern und Zeugen die Wichtigkeit der
Handlung ans Herz zu legen, damit sie nicht
als ein leerer Gebrauch angesehen werde.

Besondere Gelegenheit hat er ja hierbei, das
Wohlthätige einer Religion darzustellen, der
wir Licht und Trost im Leben, Ruhe im Tode
verdanken, und zu welcher nun der zarte Mensch
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schon in den ersten Tagen seines Lebens geweiht
wird, um, durch ihre Lehren gebildet und gelei¬
tet, gut, weise und glücklich zu werden. — Kurz,
die Aufnahme inö Christenthum soll 'eine Hand¬
lung sein, die Ehrerbietung einflößt.

Abwechselung ist daher bei der Handlung
zu empfehlen, damit nicht, wenn immer ein und
dasselbe Formular gebraucht wird, Gedankenlo¬
sigkeit und Untheilnahme entstehe. Umstande,
Personen, Zeit und Ort verdienen eine Rücksicht.

Halt der Prediger das Wesentliche bei
dem Taufactus fest; so kann ihm im übrigen
die zweckmäßige Einrichtung der Handlung über-'
lassen bleiben. Dies Wesentliche ist: Erwäh¬
nung deS Zwecks der Taufe, Bezeichnung
mit dem Kreuze, (als Sinnbild zur Hinwei¬
sung auf den Stifter,) Gebet, namentlich das
V. u., mit Auflegung der Hand, Vorlesung
der 3 Artikel des christlichen Glaubens,
Frage an die Zeugen: ob das Kind hierauf
getauft werden solle? — oder auch Fragen an
das Kind selbst gerichtet: glaubest du an Gott
den Vater u. s. w., die von den Stellvertretern
desselben beantwortet werden, — die Besprcn-
gnng mit Wasser, unter Aussprechung der
Worte: N. ich taufe dich im Namen u. s. w..
Schlußgebet und Segen. Dies schreibt die
Kirchenordnung vor. Die Ausführung wird
der Prediger am angemessensten zu niachcn suchen,
und cs fehlt nicht dazu an Hülfsmitteln, die er
benuhen kann. Wo es gebräuchlich ist, nach
dem Formular in der Kirchenordnung, oder
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wenigstens zum Theil nach demselben, die Taust
zu vollziehen, da mache der Prediger nicht eine
willkürliche Abänderung, um nicht etwa irgend
Anstoß zu geben.

Zu lang darf der Taufactus nicht ausfallen,
sondern etwa nur eine Viertelstunde zusammen
ausfüllen.

So viel, als thunlich ist, halte der Prediger
darauf, daß bei jeder Taufhandlung einige Ge,
vattern oder Taufzeugen zugegen sein, um das
Feierliche zu bewahren, das verlieren muß, wenn
keiner außer der Hebamme oder dem Küster,
bei der Taufe zugegen ist. Freilich wird er das
nicht in allen Fallen erreichen. Ausgeschlossen
vom Gevatterstande sind 1) Kinder, die noch
nicht confirmirt sind, 2) Genossen einer nicht
christlichen Religion, z. B. Juden, 3) offenbar
und anerkannt lasterhafte Personen, oder Re¬
ligionsverächter.

Wird ein Kind nicht innerhalb 6 Tagen zur
Taufe gebracht, so erkundige sich der Prediger,
welche Hindernisse vorhanden sein mögen, und
dringe darauf, daß um Dispensation nachgesucht
werde, weil sonst er selbst verantwortlich würde.
Kann er das nicht erreichen, so berichte er an
seine Behörde darüber.

Fremde Kinder, d. h. solche, die nicht i»
der Gemeine des Predigers geboren sind, sondern
in einer benachbarten Parochie, darf er nicht
ohne Einwilligung des kompetenten Predigers tau¬
fen, es sei denn, daß ein solches ihm zur Taufe
gebrachtes Kind schwach wäre; in welchem Falle

1 *
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eine Ausnahme statt findet. Nur muß er dem
Prediger, zu dessen Gemeine daß Kind gehört,
sogleich die Anzeige davon machen, ihm die Nach¬
richten von den Namen der Eltern, der Gevat¬
tern, des Kindes u. st w., zur Eintragung ins
Kirchenbuch, mittheilen, und ihm auch die Ge-
büren überlassen.

Würde eine, in einer andern Gemeine an-
säßige Mutter, während des Aufenthalts in ei¬
ner fremden Parochie entbunden; so gebürte dem
Prediger dieser leßtern die Taufe, wenn nicht
die Mutter noch vor der Tauft des Kindes mit
diesem wieder an ihren Ort zurückkehrte.

Ein Kind katholischer Eltern kann der
protestantische Prediger taufen, wenn die Eltern
eS begehren, und am Orte kein katholischer Pre¬
diger ist. Wegen der Kinder, die in Ehen zwi¬
schen lutherischen und katholischen Theilen gebo¬
ren sind, bestimmt die Reg. Verordnung vom
30. März 1821, daß die Kinder männlichen
Geschlechts in der Religion des Vaters, und die
Kinder weiblichen Geschlechts in der Religion der
Mutter erzogen werden sollen, wenn nicht erweislich
vor Schliessung der Ehe besondere Vertrage dar¬
über unter den Brautleute» selbst geschlossen sind.
Wäre bei der Tauft dem Kinde aus Versehen ein
anderer Name beigelegt, als den die Eltern ge¬
wählt hatten, so thut dies drr Handlung selbst
keinen Eintrag, sondern dem Kinde bleibt der
von den Eltern bestimmte Name, und dieser
wird ins Kirchenbuch eingetragen. Wäre das
Aussprechen des Namens ganz vergessen, so kann
er gleich nach vollzogener Tauft in Gegenwart
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der Eltern und Pathen dem Kinde beigelegt, und
so ins Kirchenbuch geschrieben werden.

Die Nothtaufe darf nur in wirklichen
Nothfällen von einer andern Person, als dem
Prediger, vollzogen werden. Bleibt das Kind
am Leben, so befrage der Prediger nachher die
Person, welche die Taufe verrichtet hat, wie
dabei verfahren sei? — Ist daö Wesentliche 6c*

v
obachtet, und die Taufe auch bloß mir der ge<

wohnlichen Taufformel vollzogen, so wird es
genügen, wenn der Prediger über das so ge¬
taufte Kind noch ein Gebet, in Gegenwart der
Eltern, spricht. Ist aber nicht richtig verfah¬
ren, so wird das Kind als noch ungetauftes an¬
gesehen und vom Prediger getauft.

DaS Rührende und Feierliche der Taufhand¬
lung wird erhöht, wenn sie, wie an einigen
Orten geschieht, in der Kirche selbst, während
des Gottesdienstes, vor versammelter Gemeine
vollzogen wird; Dem Prediger bietet sich da¬
bei eine besondere Gelegenheit, den Versammel¬
ten ein gutes Wort ans Herz zu legen.

Wie die Getauften ins Kirchenbuch zu
schreiben sind, wird aus dem Schema in dem¬
selben selbst ersehen werden. Es müssen nem-
lich siie Namen der Eltern, des Kindes, der
Gerattern, ganz und vollständig, mit dem
Tage, und wo möglich auch der Stunde der
Geburt des Kindes, und dem Tage der Taufe,
eingetragen werden, wie auch der Wohnort
der Eltern und Gevattern. Todtgebor ne,
oder bald nach der Geburt gestorbene, also noch
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nicht getaufte Kinder, werden bloß in die Ru¬
brik der Gebornen, nicht aber unter die
Verstorbenen geseßt.

Nach der Tauft unehlicher Kinder wird
der Name des angeblichen Vaters, mit dem
Zusaße: angeblich, ins Kirchenbuch mit ein¬

getragen. Erhebt derselbe Widerspruch dagegen;
so wird beigefügt: mit Protestation desselben.
Weiter hat der Prediger hiebei nicht zu ent¬
scheiden, sondern er weiset den angegebenen Va¬
ter an sein kompetentes Gericht, um die Sache
auszumachen. Fallt die Entscheidung für den¬

selben aus, so wird im Kirchenbuche nachgetra¬

gen: daß er gerichtlich von der Vaterschaft frei
gesprochen sei.

Jeder Fall, da ein Kind an einem frem¬
den Orte getauft ist, sollte von dem taufenden
Prediger zur Kunde des Predigers, in dessen

Parochie die Eltern wohnen, gebracht, und von
diesem mit Anführung der Ursache, warum die
Taufe auswärts vollzogen, im Kirchenbuche be¬

merkt werden, weil sonst leicht Verlegenheiten
entstehen, wenn, bei nachgesuchten Geburtscheinen,
der Name im Kirchenbuche der Parochie der
Eltern nicht gefunden würde.

Auch auf kleine Umstände sei der Prediger
aufmerksam, z. B. in Ansehung des Wassers,
mit welchem das Kind getauft ist. Der Aber¬
glaube misbraucht dies Wasser hin und wieder
zu wunderthätigen Wirkungen. Dies zu ver¬
hindern, werde der Küster angehalten, das Tauf-
wasser gleich wegzugiesscn.
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Uebrigens vergleiche man wegen der Taufe
Siggelkow's Handbuch, Tit. XIII,

II.
Von der ehelichen Verbindung.

Diese wurde vormals mit einer Oeffenrlich-
keit gefeiert, die cö nöthig machte, durch Ge¬

setze den Aufwand dabei zu beschränken. Jetzt
ist cS zum andern Aeusscrsten gekommen; die
Handlung ist an den meisten Orten von allem
Feierlichen entkleidet und der äusser» Würde
sich ganz beraubt worden, mit welcher sie be¬

gleitet fein sollte. Nichts ist gewöhnlicher, als
daß Copulationeu in aller Stille, fast im scheu¬

en Geheim, vollzogen werden, oft ohne alle wei¬

tere Zeugen. Nachher erst erfahrt man, eö sei

abermals eine eheliche Verbindung xeknüpft.

Was also der Handlung an äusserer Feier¬
lichkeit abgeht, das muß wenigstens der Predi¬
ger, durch Darstellung ihrer Ehrwürdigkeit, in
angemeffener Rede zu ersetzen, und die Wichtig¬
keit und den Werth dieses Bündnisses fühlbar
zu machen suchen. Seine Rede muß gedrängt
und kraftvoll sein, angemessen dem Faffungögrade,
dem Stande und den besondern Umständen der
zu Verbindenden. Die Herzlichkeit und Würde
seiner Sprache müssen cS schon zu erkennen ge¬

ben, daß er selbst cS fühle, er vollziehe jetzt

eine der wichtigsten Handlungen. Zu meiden
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ist deshalb auch das allzu AlrfLrmige der ältern
Trauungsformulare, die dem jetzigen Zeitgeiste
nicht mehr zusagen. Nach unserer Kirchenord¬
nung ist es auch dem Prediger überlassen, selbst
das Angemessene dabei zu reden; nur soll er,
heißt es, nicht viele Worte machen. Es läßt
sich hier in einer kurzen Rede um so mehr zum
Herzen sprechen, je gewisser die eigne Stimmung
des Brautpaars Zuredungen dieser Art begün¬
stigt, und es für wohlgemeinte Erinnerungen
empfänglich macht.

Die Handlung beginnt mit einem kurzen
Gebete, dem gleich die Traurede folgt Hier¬
auf die an jeden Theil, oder auch an beide ge¬
meinschaftlich, gerichtete Frage: ob sie sich als treue
Ehegatten einander begegnen, in Liebe und An¬
hänglichkeit, unter Freude und Leid, zusammen
ausharren wollen, bis zum Tode? Nach dem
gegebenen Ja, die Wechselung der Ringe,
mit einigen zweckmäßigen Worten, z. B. daß
ihnen dies ein Sinnbild treuster Gemeinschaft
sein solle, eine Andeutung, daß das Schicksal
des einen hinfort auch das Schicksal des andern
sei, — daß sie so Freude und Leid theilen sol¬
len, u. s. w. Dann Zusammenlegung der Hände,
und darüber die Worte ausgesprochen: Was
Gott zusammenfügt, das soll der Mensch nicht
scheiden. Ich bestättige hiemit eure eheliche
Verbindung im Namen Gottes des Vaters,
u. s. w. -— Vorhaltungen einiger besondern
Pstichten, der Liebe und Treue, der Einigkeit,
der Häuslichkeit, nach Aussprüchen der heil.
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Schrift, können entweder dann gegeben, oder
auch schon der Rede selbst eingewebt werden.
Schließlich ein Segenswunsch, mit Auflegung
der Hände auf das Haupt des Bräutigams
und der Braut, ausgesprochen, und zuleht die
gewöhnliche Formel: der Herr segne dich und
behüte dich, u. s. w.

Dies ist das Wesentliche, bei der Hand¬
lung zu Beobachtende.

Aeussere Beobachtungsregeln bei
Copulation en.

Der Prediger muß sehr sorgsam sein, bevor er
ein Paar aufbietet und copulirt, um nicht irgend
etwas zu versehen, oder wider die kirchlichen Vor¬
schriften, deren es hier so viele giebt, zu verstoßen.

Folgende Umstände sinds, über welche er
erst ins Gewisse kommen muß, durch Fragen,
die er den Verlobten vorlegt.

1) Ob sie mit einander verwandt sind?
Ist dies der Fall, so kommt eö darauf an, ob
dieser Verwandtschaftgrad von der Art sei, daß
eine Dispensation erst eingeholt werden müsse,
— oder eine solche gar nicht ertheilt werde? —
Im letzten Falle bedeutet der Prediger sogleich
den sich zur Proclamation Meldenden, daß ihre
eheliche Verbindung nicht geschehen könne.

Alle Verwandtschaftgrade, dispcnsable oder
indispensable, sind verzeichnet in meiner kleinen
kirchlichen Gesetzsammlung, S. 33. f.
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2) Ob sie eines obrigkeitlichen Scheins
bedürfen? — Nach der Verordnung vom 25 Jan.
1823. (Off. Wochenblatt v. I. 1823 Nro. 5.)
soll jeder, der heirathen will, nicht eher aufge¬
boten und getraut werden, als bis er dem kom-
petirenden Prediger durch ein Attest der Obrig¬
keit bescheiniget haben wird, daß er ein Domi-
cilium erworben, welches er bei seiner Vcrhci-
rathung beziehen dürfe. Dies Attest ist nur
allein von der Obrigkeit des Orts auszustellen,
wo der künftige Ehemann sein Domicilium er¬
worben hat.— In Städten müssen erst Bür¬
gerscheine von angehenden Bürgern beigebracht
werden; von Arbeitsleuten, Dienstbothen u. a.
Receptionsscheine.

3) Ob sie der Eltern oder Vormünder
Einwilligung haben? — Sind diese entfernt,
so muß die Zustimmung schriftlich beigebracht
werden und von dem Prediger des Orts atter
flirt sein.

4) Ob ein Theil, oder beide, früher schon
verheirathet gewesen? Seit wie lange?
(Bekanntlich darf vor Ablauf von 12 Mona-
ten nach dem Tode des Mannes, und vor
Ablauf von 6 Monaten nach dem Tode der
Frau, keine neue Ehe geschlossen werden, wenn
nicht eine Dispensation von der Trauerzeit er¬
theilt ist.) Mit wem? — Ob Kinder aus
der vorigen Ehe vorhanden? — Ist letzte¬
res der Fall, so muß zuvor eine obrigkeit¬
liche Auseinandersetzung getroffen werden, ehe

proclamirt und copulirt werden kann. Ware
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ein Theil geschieden; so muß der Prediger
sich die ScheidungS-Acte vorzeigen lassen, um
daraus zu entnehmen, ob eine weitere Verhei-
rathung, und unter welchen Bedingungen ge¬

stattet sei? —

§) Ob beide Verlobte die Blattern gehabt,
(s. meine kl. Geseßsammlung S. 44.)

6) Ob der Bräutigam militairpflichtig
sei? (s. kl. Gesehsammlung S. 32.) Die nach-
herige Verordnung darüber, und was zu beobr
achten sei, (s. Off. Wochenblatt v. I. 1821.
St. 2. §. 26.) — Ware der Bräutigam kein
Landesgeborner, und auch nicht, wegen langer«
Aufenthalts, als Eingeborner zu betrachten,
folglich hiesigen Militairverordnungen nicht
unterworfen; so ist darauf zu sehen, ob er aus
einem benachbarten Lande sei, mit welchem we¬
gen Auslieferung des Militairs Cartell geschlos¬
sen ist? Trist dies zu, und kann er sich nicht
durch einen Befreiungsschein legitimiren, oder
tritt nicht eine der bestimmten Bedingungen ein,
die eine Ausnahme gestatten, so darf der Prediger
ihn nicht copuliren, wenigstens nicht ohne vorher¬
gegangene Anfrage bei der Großherzogl. Re¬
gierung.

Vergl. Off. Wochenblatt v. I. ±816.
St. 16. 19. 20. 23. 24. 28. und v. 1.1818.
St. 21.

7) Wenn ein Theil erst kurze Zeit hier im
Lande sich befindet, oder aus einer andern Ge¬
meine in die Gemeine des Predigers gekommen
ist, muß genau darnach gefragt werden, ob er
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sich auch bereits anderswo in eine Eheberedung
eingelassen habe? Nach Beschaffenheit der Um¬
stände wird ein kleines Document, etwa in Ge¬
genwart einige Zeugen, darüber niedergeschrie¬
ben und bei den Pfarrschriften aufbewahrt.
Wirklich Verlobte dürfen nicht eigenmächtig wie¬
der auseinander gehen, sondern es ist eine gericht¬
liche Trennung zuvor nöthig, wenigstens ein Be¬
richt an die höhere Behörde.

8) Wenn eine Wittwe zur zweiten Ehe
schreitet, muß sie befragt werden: ob sie etwa
auch schwanger sei, und von wem? Die Ehe
kann dann nicht eher, als bis nach ihrer Ent¬
bindung geschlossen werden, falls nicht der Ver,
lobte selbst als Vater sich bekennt.

9) Wenn ein Theil noch in einer andern
Gemeine wohnt, in den Wochen, da die Pro¬
klamation schon anhebt; so ist auch dort eine
Proclamation nöthig, und muß vor der Copula-
tion ein Schein von dem proclamirenden Predi¬
ger, daß solche geschehen, kein Hinderniß sich
gefunden, und die Gebür bezahlt sei, beigebracht
werden. (In Schwerin richtet cs sich -jedoch
bloß nach dem Bräutigam, es sei denn, daß
die Braut in einer auswärtigen Gemeine ihren
Aufenthalt habe.)

10) EinPaar aus einer fremden Gemeine darf
nicht eher copulirt werden, als bis eine Dispen¬
sation, und auch ein Schein von dem kompeten¬
ten Prediger, daß alle Gebären bezahlt sind,
beigebracht worden ist. Ein anders ist es, wenn
ein Prediger selbst in Behindcrungsfällen den
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andern ersucht, eine Copulation für ihn zu ver¬
richten, oder seine Einwilligung zur auswärtigen
Copulation ertheilt.

41) Bei Dispensationen vom Aufgebot, ist
besonders zu fragen, ob auch ein Theil bereits
versprochen sei! — (s. Nro. 7.)

12) Wenn Einsprache gegen eine Verbin,
düng gemacht wird, so weiset der Prediger den
Einsprechenden an die Obrigkeit, damit nöthi,
genfallS ein gerichtliches Inhibitorium ausger
wirkt werde. Einen bloßen Einspruch hat er
nicht zu beachten, wenn es nicht einen wesent¬
lichen Umstand zur Gültigkeit der Ehe Befrist,
z. B. wenn die Eltern ihre Zustimmung ver¬
sagten. Geschieht der Einspruch, nachdem schon
mit der Proclamation angefangen ist, so darf
allenfalls, nach Beschaffenheit der Umstande,
mit der Proclamation fortgefahren, aber nicht
eher copuiirt werden, als bis die Sache ins Reine
gekommen ist. Wenn aber vom Aufgebot
dispeirstrt worden, so muß der Prediger aller¬
dings dem Einsprechenden die gehörige Zeit las¬
sen, um ein gerichtliches Inhibitorium zu be¬
wirken, und den, gegen welchen die Einsprache
erhoben ist, damit bekannt machen.

Das sonst etwa in diesem oder jenem Falle
zu Beobachtende ist in Siggelkow's Hand¬
buche,, unter dem Ist. XII., enthalten, nament¬
lich in den $. §. 246. 248. — 250. 251.
252. 265. 269. 270. 283. — 289. 290. —
295. 298. Vergl. meine kleine Gesetz¬
sammlung.
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Der Prediger muß sich mit allen diesen
Vorschriften genau bekannt machen und sie sich
geläufig erhalten.
Oft wird eS der Fall sein, daß der Prediger

in Ehesachen zum Rathgeber, oder zum Schlich¬
ter eines ehelichen Zwists, u. d. gl. aufgefor¬
dert wird. Er muß dann nach Klugheit ver¬
fahren, nach bestem Wissen und Gewissen ra¬

then, und daö gute Vernehmen zu befördern su¬

chen; welches ihm geangen wird, wenn er sich
als theilnehmender Freund überall zu beweisen
sucht; mit Herzlichkeit und Würde da redet,
wo es noth ist. Ueber die mancherlei Fälle, die
hier vorkommen können, wird er in dahin gehö¬

rigen Schriften sich hinlänglich Raths erholen.
Die Copulirten sind auf folgende Weife

ins Kirchenbuch zu tragen.

1) Voller Name, Stand, Gewerbe und
Ort des Bräutigams, bei Fremden
auch der Geburtsort.

2) Eben so von der Braut.
3) Vater des Bräutigams sowohl, als

der Braut, nach Namen, Stand, Ge¬
werbe, und Wohnort; ob er lebt, oder
nicht, und wo er gestorben.

4) Bei Wittwern und Wittwen, ob
sie zum Isten oder 2ten mal verwittr
wet? — seit welchem Dato zuletzt? —
Name und Stand deö vorigen Gatten.

L) Ob ein Theil geschieden? Durch
welches Gericht? unter welchem Dato?
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6) Bei Dispensationen ist jedesmal
einzutragen: wann, und von welcher
Behörde sie gegeben sind.

III.
Von der Confirmation.

Die Vorbereitung der Confirmanden erfor¬
dert des Predigers angelegentlichste Sorge. Die
jungen Seelen sollen in diesem letzten Zeiträume
in welchem ihnen noch der Unterricht deö Pre¬
digers zu Theil wird, an die heilsamsten Wahr¬
heiten, die ihnen schon in der Schule beigebracht
sein müssen, so erinnert werden, daß sie ihnen
tief eingeprägt bleiben. Es sollen Entschlüsse
in ihnen geweckt werden, die durchs Leben hin
ihren Einfluß behalten. Wie viel kommt also
auf diesen Unterricht an! Hier läßt sich oft noch
am meisten auf die jungen Gemüther wirken,
und dem wahren Seelsorger wird es Freude
machen, sich mit ihnen zu beschäftigen. Es ist
die letzte Mitgabe, die er ihnen in vertraulichen
Unterhaltungen auf den Weg durch die Welt
giebt. Er spare also keinen Fleiß, keine Mühe,
und sei sich wenigstens dessen bewußt, daß von
seiner Seite nichts unterlassen ist, was zur wür¬
digen Vorbereitung dienen kann. Treue Be¬
mühungen bringen oft Frucht fürs ganze Leben.Der Prediger betrachte doch alle diese Kinder, die
an ihn gewiesen sind, als seine eigenen. Er rede mit
ihnen die kindliche Herzenösprache, und ziehe sie
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so sich an. Desto wirksamer werden seine

wohlgemeinten Lehren und Ermahnungen sein.

Daß er so viel Zeit als möglich, auf diese
Vorbereitung wenden werde, ist dem rechtschaf¬
fenen Seelsorger von selbst zuzutrauen. Er wird
daher den Zeitraum nicht zu kurz stellen, wird
früh den Unterricht anfangen, und ihn dann
auch nicht ausfallen lassen.

Vorschriftmäßig sollen auch die, dem Predi¬
ger untergebenen Schullehrer diesem Unterrichte
beiwohnen, indem sie die Kinder ihrer Schulen,
an den dazu bestimmten Tagen, zum Prediger
begleiten. Eine sehr zweckmäßige Einrichtung,
auf deren Beobachtung der Prediger mit Ernst
halten muß. Die Schullehrer haben dann Ge¬
legenheit, das Gehörte mit den Kindern in der
Schule zu wiederholen, UM es ihnen noch mehr
einzuprägen.

Gesetzlich ist sonst noch bei der Confirmation
folgendes zu beobachten.

1) Die Kinder, welche zur Confirmation
angenommen werden sollen, müssen

a) das l4te Jahr ihres Alters erreicht
haben,

b) mindestens fertig lesen können, (ver¬
steht sich, daß darauf allein die Fä¬
higkeit nicht zu beschränken, sondern
auch die nöthige Erkenntniß erfor¬
derlich sei,)

c) zwei Jahre vorher die Schule be¬

sucht haben.
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Treffen jedoch die ersten beiden Erforder»
Nisse nur zu; so kann in Ansehung des dritten,
nach Beschaffenheit der Umstande, nachgesehen
werden, weil zuweilen weder an den Eltern noch
an den Kindern, die Schuld liegt, wenn diese
nicht ununterbrochen die Schule besucht haben.

Ist das 4^te Jahr noch nicht völlig zu»
rückgelegt, so muß um Dispensation nachgesucht
werden, mit Bezeugung, daß übrigens die Er»
kenntniß kein Hinderniß mache. Doch darf
für kein Kind, dem mehr als 2 Monate an
dem gesetzlichen Alter fehlen, um Dispensation
nachgesucht, folglich ein solches noch nicht zur
Confirmation zugelassen werden. (S. m. kl.
Gesetzsammlung §. 329. 330.

UebrigenS sollen, (nach einer Reg. Verord¬
nung vom 20. Dec. 1824.) die Prediger nicht
spater, als in der Woche von Oculi bis La¬
ta re, bestimmt bekannt machen, ob Kinder, ih¬
rer Religionskenntniß wegen, am Palmsonntage
mit confirmirt werden können, oder für daömal
noch zurückbleiben müssen, damit die Eltern
nicht in Verlegenheit gerathen. Bloß eine,
dem Prediger erst späterhin bei einem Kinde
etwa bekannt gewordene grobe Leichtsinnigkeit oder
Unsittlichkeit, kann eine Ausnahme machen.

Einzelne Kinder von sehr geringen Fähigkei¬
ten^ die bereits das volle Alter haben, können
es nicht immer dahin bringen, fertig lesen zu
lernen. Eine Zurückweisung derselben von der
Confirination wird oft ohne Erfolg versucht.
In solchen — jedoch wol nur seltenen — Fallen

2
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muß der Prediger sich begnügen, ihnen wenig¬
stens die allernöthigsten Begriffe vom Zwecke
der Handlung und vom Christenthums, etwa durch
Privalunterweisung derselben, beizubringen; je¬

doch wird er wohl thun, entweder dem kompeti-
renden Superintendenten vorher die Sache mit¬
zutheilen, oder auch nöthigen Falls bei Großh.
Regierung anzufragen.

2) Jedes Kind, das confirmirt werden soll,
muß die Blattern, sein es natürliche, oder
Schuhblattern, überstanden haben. (S. m. kl.
Gesetzsammlung S. 44. 4L.)

9) Kinder aus fremden Gemeinen darf
der Prediger nicht confirmiren. (SiggelkowS
Handb. §. 331. 332.)

Vornemlich kommt eS hier darauf an, ob
die Eltern nur deshalb ihre Kinder an eine«
andern Ort hingeben, um sie dort confirmiren
zu lassen, weil der competirende Prediger Be¬
denken fand, sie, wegen Mangels an Erkenntniß,
zur Confirmation zuzulassen; oder aus gcgründer
rer Abneigung gegen diesen. In, letzter,, Falle
darf daS Kind nicht ohne vorherige Dispensation
von einem andern Prediger confirmirt werden,
vorausgesetzt, daß es die gehörige Fähigkeit hat. —•
Werden aber sonst Kinder von ihren Eltern nach
einem andern Orte, wo sie bis zur Einsegnung
bleiben sollen, in Dienst oder in Kost gegeben,
weil die Umstande der Eltern eS nöthig machten;
so werden die Kinder als zu der Gemeine, wo
sie wohnen, gehörend angesehen, jedesmal aber
müssen sie ordentlich zur Schule gehalten wer¬
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den. In bedenklichen Fällen muß der Prediger
sich bei dem kompetirenden Prediger näher dar»
über erkundigen. (Siggelkow K. 332.)

4) Kinder, welche vor der Einsegnung krank
werden, und nicht mit den andern in der Kirche
erscheinen können, dürfen besonders, an einem
Wochentage in der Kirche confirmirt werden.

6) Alle confirmirte Kinder müssen ins Kir«
chenbuch eingetragen werden, (s. m. kl. Ge¬
setzsammlung §. 171.)

Die Confirmationshandlung selbst ziehe der
Prediger nicht so sehr in die Länge. In einer
kurzen Rede, von etwa einer halben Stunde,
läßt sich viel Herzliches, Angemessenes sagen.
Mehr würde nur ermüden. Die Prüfung, wel»
che auf die Ablegung des Glaubensbekenntnisses
folgt, wenn solche nicht lieber am vorhergehen«
den Sonntage in der Kirche gehalten werden
sollte, beschränke sich auf das Wesentlichste. Die
ganze Handlung an sich sollte nicht über eine
Stunde dauern.

Bei der Einsegnung wird über jedes Kind,
mit Auflegung der Hand, ein Segenswunsch
ausgesprochen. Der gewöhnliche, einmal aufge-
nommene lautet: Der Herr bestätlige und be¬

wahre das Gute, das er in euch angefangen
hat, durch Jesum Christum! Amen.

Wenn aber eine große Anzahl Conflrmanden
vorhanden ist, so wird die Einförmigkeit des öft
lern Auösprechens dieser Formel sehr ermüdend
und selbst unangenehm. Zweckmäßig und-zur
Vermehrung der Wirkung, kann daher mit am

2 *
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den, die man auch theilen kann.

Hier mögen als Beispiele davon einige stehen.
Gott, der euch das Wollen gegeben

hat, der schenke euch auch das Vollbringen nach
seinem Wohlgefallen, durch seinen Geist! —

Gott mache euch tüchtig zu allem Griten,
zu thun, was vor ihm wohlgefällig ist, durch
Jesum Christum! —

Der Vater über alles, was Kinder heißt
im Himmel und auf Erden, gebe euch Kraft,
nach seiner Gnade, stark zu werde» an dem in¬
wendigen Menschen, — er lasse Christum durch
den Glauben in eurem Herzen wohnen! —

Der Gott des Friedens heilige euch durch
und durch, — daß euer Geist unsträflich erhal¬
ten werde, bis auf die Zukunft unsers Herrn
Jesu Christi! —

Gott starke euch mit seiner Kraft zum Gu¬
ten, — seine Gnade bleibe mit eurem Geist! —

Der Gott aller Gnade, der euch berufen
hak zu seiner ewigen Herrlichkeit durch Christum,
wolle euch immer mehr vollbereiten, kräftigen,
gründen! —

Er, der euch berufen hat zu der Gemein¬
schaft seines Sohnes Jesu Christi, erhalte euch
fest bis ans Ende, — daß ihr unsträflich seid
auf den großen Tag unsers Herrn! —

Gott erfülle euch mit allerlei geistlicher Weis¬
heit ! — daß ihr wandelt würdiglich, dem Herrn
zu allem Gefallen, — und fruchtbar seid in
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guten Werken, und wachset in der Erkenntniß
GotteS, — und gestärkt werdet mit aller Kraft
durch seine herrliche Macht! —

Der Herr vermehre eure Tugend, daßZttire
Herzen gestärkt werden, und unsträflich sein in
der Heiligkeit vor Gott, unsern Vater, bis ans
Ende! —

Gott lasse euch mehr und mehr reich werden
in aller Erkenntniß und Erfahrung, — auf daß
ihr seid lauter und unanstößig bis auf den Tag
Jesu Christi, — erfüllt mit Früchten der Ge«
rechtigkeit, die durch Jesum Christum in euch
geschehen, zur Ehre und zum Lobe GotteS. —>

Gott unser Vater, der uns geliebet hat, und
gegeben einen ewigen Trost und gute Hoffnung
durch Gnade, der ermuntere eure Herzen, —
und stärke euch in aller Lehre und gutem Werk
durch seine Kraft! —

Der Vater der Herrlichkeit gebe euch den
Geist der Weisheit und Offenbarung, —• zur
immer reichern Erkenntniß und zur Erlangung
der großen Hoffnung eures Berufs! —

Gott bewahre eure Herzen, und erfülle euch
mit Früchten des Glaubens und der Tugend,
durch die Wirkung seines Geistes! —-

Der Friede Gottes, der höher ist, denn alle
Vernunft, bewahre eure Herzen in Christo Jesu,
zum ewigen Leben! —

Gott lehre euch thun nach seinem Wohlgefal¬
len, — sein guter Geist erhalte euch auf der rech«
ten Bahn! —
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Gott segne euch mit allem geistlichen Segen,
in himmlischen Gütern, durch Christum! — er
lasse euch bleiben vor ihm heilig und unsträflich,
uach seinem Wohlgefallen! —

Der allmächtige Gott lasse euch stets vor ihm
wandeln und fromm sein, Lurch Jesum Christum!

Gott erhalte euch ihm getreu bis in den Tod,
damit ihr die Krone des ewigen Lebens empfan¬
get! — u. f. w.

IV.
Von der Beichte.

Statt der sonst üblichen Privatbeichte, ist
jeht die allgemeine Beichte gewöhnlich geworden.
Es versammelt sich zu dieser Handlung eine ge¬
mischte Zahl aus verschiedenen Standen im
Beichtstühle oder vor dem Altar. Der Prediger
kann also bei seinen Beichtreden nicht so ins be¬
sondere gehen, als es der Fall ist, wenn er Ein¬
zelne vor sich hat, wobei sich mehr Rücksicht auf
Stand, Verhältniß, Alter und Geschäft nehmen,
und darnach treffender zum Verstände und Her¬
zen reden läßt. Doch kann auch immer noch der
Prediger viel Gutes wirken, wenn er sich ange¬
legen sein läßt, in seinen Beichtreden Selbster¬
kenntniß, heilsame Vorsähe, Tugcndfleiß bei den
Versammelten zu befördern, Trost und Ermunte¬
rung zu geben.
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Einzelnen Vorurtheilen soll er möglichst be¬
gegnen, B. bei Manchem ans der geringern
Classe dem Wahn, als sei das Ablegen der Beichte
genug, »der es werde durch Handauflegen und
Aussprechen der Absolution allein jedem schon die
Vergebung der Sünden zu Theil, u. a. m. Er
hat hier eine gute Gelegenheit, die Menschen in
ihr Inneres hinein zu führen, sie auf ihre Herr«

sichenden Gedanken, Gesinnungen, ihr Thun und
Treiben aufmerksam zu machen, und die Frage
zu veranlassen: wie steht es eigentlich mit meiner
sittlichen Beschaffenheit? — Denn ernster und
gerührter pflegen doch die Menschen bei dieser
Feierlichkeit zu sein, und so geht ein gutes Wort
sicherer und kräftiger zu Herzen.

Hülfsmittel hiezu findet man hinlänglich in
zahlreichen Schriften, die der Prediger mit wei¬
ser Auswahl und Anwendung auf seinen eignen
Standpunkt benutzen wird.

Bei dem eigentlichen Absolutionsformu«
lare wird eine Abwechselung zweckmäßig sein,
um nicht bei jedem dasselbe zu wiederholen. Der
Zweck ist überhaupt, aus dem göttlichen Worte
zu versichern, daß dem Reuigen die Sünden ver¬
geben fein sollen. Dies läßt sich auf verschiede¬
ne Art einkleiden, z. B.

Von dem Gott des Friedens werde euch
Gnade und Vergebung und neue Stärke zur
Tugend, durch die Kraft feines Geistes! —

Der milde Vater unsers Herrn Jesu Christi,
der auch euch vergiebet, sei auch ferner ein gnädi«
ger Helfer und Kräftiger eurer Seele!
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Er, der reich ist an milder Gnade und Ver¬
gebung, bestättige sich auch als solchen, und sei
euch ein Gott voll väterlicher Nachsicht, ein
Befestiget in allem Guten, durch Jesum Chri¬
stum! —

Von dem Gott alles Trostes werde euch
Gnade und Vergebung, und hohe Zuversicht
und Hoffnung, durch unsern Herrn Jesum Chri¬
stum! —
Er, dessen Verheissungen Ja und Amen sind,

beweise sich euch als den Gott, der reich ist an
Vaterhuld und mächtiger Kraft durch seinen
Geist! —-

Die hohen Versicherungen des göttlichen
Worts von der Gnade und Vergebung der
Sünden sein euch bcstättigt im Namen Jesu
Christi! —

Der Vater unsers Herrn Jesu Christi
schenke euch Gnade und Vergebung und erfülle
euer Herz mit seinem göttlichen Frieden! —

’ Er, der dem Reuevollen vergiebet, mache
auch euch der Vergebung und aller Wohlthaten
der Erlösung theilhaftig, durch Jesum Christum!

Gott stärke euer Herz mit dem Trost der
Vergebung und mit neuer Kraft zur Tugend,
durch den Geist seines Sohnes! —

Sei getrost, dir sind deine Sünden verge¬
ben! dieses Trostwort unsers göttlichen Erlösers
schenke auch eurem Herzen Frieden! —

Gott bestättige in euch alle Hoffnungen aus
das Verdienst seines Sohnes, und erfülle euer
Herz Mit Freudigkeit, bei seinem trostvolleu
Zuruf: Dir sind deine Sunden vergeben! —
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Wie sich ein Vater über Kinder erbarmet,
so erbarmt sich der Herr über die, so ihn furch?
ten, von ihm werde auch euch Gnade, Trost und
Friede, durch Jesum Christum! —

Friede sei mit euch, bei der Versicherung
Gottes von der Vergebung der Sünden! Seine
Kraft bleibe forthin in euch mächtig durch seinen
Geist! — tu cu nu

Bei der allgemeinen Beichte, wenn sich die
Confitenten vor dem Altar oder, im Beichtstühle
versammeln, ist es nicht nöthig, daß jeder ein¬
zelne eine Beichte hersage, sondern der Prediger
kann etwa einen, oder zwei auffordern, cs im
Namen der übrigen zu thun, oder er selbst kaim
ein kurzes Beichtgebet sprechen, und den Ver¬
sammelten dann die Frage vorlegen: ob sie alle
in ihrem Herzen damit einstimmen? — sodann
gleich die Bcichtrede anknüpfen.

Der Prediger hat darauf zu achten, ob die,
welche erst seit kurzem in seiner Gemeine sich
befinden, auch wirklich confirmirt sind, wenn er
sie nicht näher kennt. Neuere Vorfalle haben
ergeben, daß es bei manchen daran gefehlt habe.
Er befrage sie also, wenn sie zur Beichte sich
melden, wo sie confirmirt sind, und von wem? —
wo sie zuleßt zum heil. Abendmahl gegangen?
lasse auch, wenn ihm die Sache verdächtig scheint,
ein Attest von dem angeblichen Prediger beibrin¬
gen, oder wende sich selbst an diesen. Hatte
ein solcher Beichtende sich aber nicht vorher
gemeldet, bemerkte der Prediger ihn zu spat;
so ließe sich zwar für daömal die Sache nicht
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ändern; aber in der Folge müßte gleich die nä¬
here Untersuchung angestellt werden. — In sol¬

chen Fällen, da Erwachsene noch nicht confirmirt
waren, wurde höchsten OrtS dahin entschieden,
daß sie erst gehörig in den Lehren des Christen¬
thums unterrichtet, dann privatim confirmirt
und nun erst zum A. M. zugelassen werden
sollen. In jedem solchen Falle ist aber bei
Großherzogl. Regierung Anzeige und Anfrage
zu machen.

Mitglieder einer fremden Gemeine darf der
Prediger nicht zur Beichte nehmen, wenn nicht
etwa die Zustimmung des konipetirenden Predi¬
gers, oder eine Dispensation da ist.
(Vergl. Siggelkow's Handbuch Tit. XV.

und §. 340. f.)

Y.
Vom heiligen Abendmahl.
Dem Prediger wird daran gelegen sein,

das Gcdachtnißfest des Erlösers auch in seiner
Gemeine heilig und ehrwürdig gehalten zu se¬

hen. Er benutze deshalb die Gelegenheiten, die
sich ihm bieten, theils in seinen Vortragen,
theils bei Katechisationen, Beim Eonfirmanden¬
unterricht, bei Beichthandlungen, über den wah¬
ren Zweck dieser Stiftung die Gemüther ztl be¬

lehren, bei deren würdiger Feier sie im Glau¬
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ben an den Erlöser gestärkt, zur hohen Liebe
und Dankbarkeit gegen ihn, für seine edelmür
thige Aufopferung, kräftig ermuntert, und zu
lebendigen Entschlüssen eines frommen Wandels,
in der Nachahmung Christi erweckt, in der
Menschenliebe befestigt, zum Dulden ermuthi-
get, und zu freudigen Hofnungcn aufs Unver¬
gängliche erhoben werden können und sollen.
So muß erwirkt werden, daß die Gemcineglier
der aus würdigem Triebe an einer Handlung
Theil nehmen, durch welche sie Jesum auch äus¬
serlich vor den Menschen bekennen, die Gemein¬
schaft mit ihm unterhalten, ihr Christenthum
bezeugen und sich selbst ehren,.

Man suche möglichst alles zu verhindern,
was falsche Beruhigung erzeugen und einer un¬
sittlichen Denkart Vorschub geben könnte, als
z. B. schon der äussere Genuß dieses Mahls
sei verdienstlich, — es habe physische Einflüsse
auf den Menschen, cö komme darauf an, wie'
viclmal man zum A. M. gehe, u. s. ft

Bei der Auötheilung selbst muß daü ganze
Verhalten des Predigers würdevoll, der hohen
Handlung angemessen sein, die er unter einem
so hohen Ansehen verrichtet, als es nur auf
Erden möglich ist, auf Befehl und Vorgang
des göttlichen Stifters selbst. Allen Schein der
Nachlaßigkeit, Eilfertigkeit, Gedankenlosigkeit und
Gleichgültigkeit muß er gänzlich meiden, aber
auch allen Anstrich von Seltsamkeit, unnatür¬
licher Gravität, und aller Affectarion. Ist er
selbst voll Gefühls der Wichtigkeit und Wurde
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der Handlung, so wird auch sein AeussereS schon
den besten Abdruck davon geben.

Notorische Sünder sollen, nach kirchlichen
Gesehen, nicht zum heil. Abendmahls hin zuge¬
lassen werden, und dies würden solche sein, die
etwa durch ihr Verhalten allgemeines Aerger¬
niß erregen, z. B. Trunkenbolde, Diebe, Un¬
versöhnliche u. a. In solchen Fallen öffentli¬
cher Sünden muß der Prediger erst durch Pri¬
vatgespräche und Zuredungen auf die Gemüther
zu wirken suchen, und nur, wenn alles vergeb¬
lich ist, einem solchen mit' sanftem Ernst eröft
uen, daß er ihn, nach Gewissen nicht hinzuneh¬
men dürfe. UebrigenS soll man sich auch nicht
zum G.'wisscnsrichter Anderer auswerfen, nicht
auf einen bloßen Verdacht hin jemand vom
Abendmahl ausschließen wollen. In wichtigen
Fallen 'darf der Prediger nicht für sich selbst
verfahren, sondern er muß Belehrung einziehen.

Fremde ReligiönSverwandte, z. B. Refor-
mirte, Katholiken, die sich etwa in der Gemeine
finden, und in Ermangelung.eines eigenen Pre¬
digers, Theil an der Communion zu nehmen
wünschen, schließe man deshalb nicht aus, weil
sie eines andern Bekenntnisses sind, so bald sie
nach der Ordnung unsrer Kirche das heil.
Abendmahl mit zu feiern wünschen. Von die¬
ser Ordnung aber darf der Prediger auf keine
Weise abweichen.

Um aller Unordnung und allem Störenden
Lei der heiligen Handlung zu begegnen, sehe der
Prediger dararif,

i
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1) daß die kirchlichen Gerathe, besonders der
Kelch, immer rein und sauber gehalten werden,

2) daß die Oblaten nicht zn alt, nicht vom
Wurm zerfressen sein, sondern die etwa schadhaf¬
ten ausgesondert werden,

3) daß der Wein nicht von zu schlechter
Beschaffenheit sei, damit nicht das Herbe dessel¬
ben den Geniessenden anwidere.

Gut wird er thun, jedesmal selbst diese Um¬
stände vorher zu berücksichtigen.

Die, bei der AuSkheilung des Brotes und
Weins auszusprechenden Worte sind nicht förm¬
lich und buchstäblich vorgeschrieben. In dererläuterten Kirchenordnung heißt eS: „die
Worte sind ctwan also zu behalten: Nehmet
hin und esset, das ist der wahre Leib unsers
Herrn Jesu Christi, der für euch gegeben wird,
der starke euch im heiligen Glauben und christ¬
lichen Wandel zum ewigen Leben"! — Imglei¬
chen: „Nehmet hin und trinket hieraus, das ist
das wahre Blut unsers Herrn Jesu Christi,
das für euch vergossen ist zur Vergebung der
Sünden, das starke euch" u. s. w.
In Ansehung dieses angehängten kurzen

Segenswunsches, ist es also dem Prediger über¬
lassen, mit ähnlichen Ausdrücken etwas zn denWorten bei der Darreichung (die von allen
auf einerlei Art beibehalten werden sollen,) auf
die Feier passendes hinzuzufügen. Sollte dieser
Segenswunsch immer auf dieselbe Art wieder¬
holt werden, so würde er durch das Einförmige
zuletzt von seinem Einfluß verlieren, und selbst
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den Prediger ermüden, zumal bei starken Com-
munionen, und an Orten, wo bei je 3 oder 4
Communikanten jedesmal der Segenswunsch aus¬

gesprochen werden muß. Eine Abwechselung in
den Worten wird demnach hier zweckmäßig und
nützlich sein. Einige Proben mögen hier stehen.

Das werde euch eine Stärkung im rechten

Glauben, in der christlichen Tugend, und in der
Hofnung des ewigen Lebens! —

Dies Gedächtnißmahl unsers göttlichen Er¬
lösers, der aus Liebe zu uns in den Tod ging,
belebe und stärke euch zur Gottergebenheit und

zur herzlichen Bruderliebe unter einander! —
Dies Denkmal seiner edelsten Liebe erwecke

eure Herzen zur reinen Gegenliebe und Dank¬
barkeit, die sich thätig beweiset durch Nachfolge
seines Beispiels, im Gehorsam gegen Gott und

in der Liebe des Nächsten! —
Das vermehre euren Glauben, stärke eure

Tugend und eure Hofnung zum ewigen Leben!

Gedenket hiebei seiner unvergleichbaren
Liebe gegen euch, und werdet ihrer würdig
durch eine ihm geheiligte Gesinnung, durch
treuen Fleiß in der christlichen Tugend, nach

seinem Muster!
Das erinnere euch an den Bund des Frie¬

dens, den er hiedurch mit euch erneut, und er¬

halte euch treu in seiner Gemeinschaft bis zum
ewigen Leben! —

Dies ermuntere euch zur würdigen Gesin¬

nung seiner wahren Verehrer, Um ihm treu zu

bleiben im Leben, Leiden und Sterben! —
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In dieser Gemeinschaft seines Leibes und
Blutes werde euer Herz gestärkt zum festen
Glauben, zur ungefärbten Liebe und zur un-
vergänglichen Hofnung! —

In dieser innigen Verbindung mit ihm, er¬
haltet ihm eure Herzen rein, und seid treu im
Guten, bis zum ewigen Leben! —

Dies stärke euren Glauben und erneure in
euch die Entschlüsse der Dankbarkeit, ihn an
eurem Leibe und Geiste zu verherrlichen! —

Dies heilige Gedächtniß»,ahl erfülle euch
Mit frommer Dankbarkeit für feine Wohltha-
te„, mit thätiger Bruderliebe, mit heiligen Vor¬
sätzen, immer besser zu werden! Gott stärke euch
dazu, um immer fähiger zu werden der Selig¬
keit, die er bereitet hat denen, die ihn lieben! —

Das stärke euch int wahren Glauben zum
ewigen Leben! heiliger Vorsatz bleibe es euch,
im Geiste Jesu Christi zu wandeln, im Geiste
der Ordnung und Schuldlosigkeit, der Liebe und
Sanstmuth, der Pflichttreue und Gottergcben-
heit, nach seinem Muster! —

Das belebe euren Glauben, und stärke euch
in dem edel« Vorsatz, standhaft nach seinem
Muster die schöne Bahn der Pflicht und des
Berufs zu gehen, welche führt ins ewige Leben! —■

Das Beispiel eures größten Freundes er¬
wecke euch, Gott und der Tugend euch zu wei¬
hen im gläubigen Gehorsam! bas sei euer Ent¬
schluß bei seinem Mahle, das eure Stärkung
im Kampfe gegen die Sünde, das eure Zuver,
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sicht im Leiden und einst im Tode, bis wir
freudig sprechen können: eS ist vollbracht! —

Diese heilige Feier hebe eure Seelen zu
den Gefühlen einer bessern Welt empor! und
starke euch zur neuen Laufbahn eines würdi¬
gen Lebens, um in der Gemeinschaft mit dem,
der für euch starb, treu zu wirken, und ; euer
Denken, Wollen und Thun ihm und der Psticht
zu heiligen! —

Der Gedanke an ihn starke euch zum um-
thigcn Fortschritt auf der Bahn der Vollkom¬
menheit, tröste euch bei dem MiSgeschick des
Lebens, und erquicke euch einst in der letzten
Stunde mit dem himmlischen Vorgefühle der
bessern Welt! —

Aehnliche mag der Prediger nach Zeit und
Umstanden brauchen.

VI.
Von der Kranken - Kommunion.

Ueber die Behandlung der Kranken giebt
manche Schrift die nähere, zum Theil ausführ¬
liche Anweisung, so weit sie in Schriften über¬
haupt gegeben werden kann. Der Prediger muß
aber ein eignes Studium aus diesem wichtigen
Zweige seiner AmtSgeschafte machen, und sich
besonders eigne Erfahrungen am Krankenbette
sammeln. Leicht darf er dies Geschäft nie be-
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handeln, zu welchem, wenn es gehörig verrichtet
werden soll, Kenntniß der Person und der Ver¬
hältnisse nöthig ist, welches Herablassung, Geduld
und Geistesgegenwart erfordert, und eine Ge¬
wandtheit, die Ideen oder Aeusserungen des
Kranken für den sttrlichreligiöscn Zweck zu be¬
nutzen. Hauptsache bleibt ja auch hier, darauf
zu sehen und darauf zu dringen, daß das Ge¬
müth in einem gebesserten Zustande sek'- Mur
dann kann der zu ertheilende Trost auch haften.

Oft wird eS sich begeben, daß der Kranke
sehr schwach ist, und wenig mit ihm geredet
werden kann, entweder weil ihn schleunig die
Krankheit befiel, oder weil zu spat der Prediger
gefordert wurde. Hier kann dieser sich nur auf
das Nothwendige beschränken, indem er wenig¬
stens gute Empfindungen und Entschlieffungen
zu befördern sucht, vorausgesetzt, daß.der Kranke
noch genug Besinnlichkeit habe. Denn wo diese
fehlt, da kann der Prediger nicht handeln.

Krankenberichte müssen überhäuft kurz gefaßt
werden, weil die größere Zahl ohnehin nicht fä¬
hig ist, auf einen länger», Vortrag die Aufmerft
samkeit zu richten, wenig«? noch iin kranken Zu¬
stal,de. Selten möchte eS der Fall ftjn, daß
ausführliche Unterredungen aiu Krankenbette ger
pftogen werden können ; wo es aber thunlich ist»
und etwa die Urnstände es fordern, da können
sie sehr nützlich werden.: Gesprächweise sich mit
dem Kranken zu unterhalten, das ist iinmer der
beste Weg, theils seine Denkart m,d StiMMung
kennen zu lernen, theils auch feine Aufmerksam¬



34

feit rege zu erhalten. Der Prediger wird eS

dann auch nicht bei einem Besuche bewenden
lassen, sondern öfter zu dem Kranken gehen, je
nachdem es sein Zustand erlaubt, um so die Be¬
lehrung z" vervollständigen, den gefaßten Ent¬
schlüssen die festere Richtung zu geben, das Herz
des Trostes empfänglicher zu machen, und auf
den Wichtigsten Schritt, der vielleicht bevorsteht,
recht vorzubereiten.

Gegen die üble Gewohnheit, den Prediger
so spat zm» Kranken zu rufen, muß er bei paß-
lichen Anlassen in öffentlichen Vorträgen reden,
und eö den Zuhörern ans Gewissen legen, daß
sie in solchen Fällen nicht zögern, um einem
Kranken die gewünschte Zusprache und Er¬
bauung j« verschaffen.

Die gewöhnlichsten Vorurcheile oder irrigen
Meinungen bei dem Kranken sind die, daß er
behauptet, sich eben keiner Sünde bewußt zu
fein, keine Fehler begangen zu haben, oder, wenn
er dies auch eingesteht, meint, das Verdienst
Christi allein mache alles gut, unangesehen seine
sittliche Verfassung.

Dem ersten begegnet man am zweckmäßigsten
durch die Benützung der Worte: „der Mensch
prüfe sich selbst", f. — „So, wir sagen, wir
haben keine Sünde" si (1- Joh. 1, 8—40),
indem man den Kranken darauf aufmerksam
macht, daß schon dies nicht zu billigen fei, sich
so wenig mit der heil. Schrift bekannt gemacht
zu haben, um diese klaren Worte nicht zu ken¬

nen, — oder, wie er mit sich selbst im Wider-
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spruche sei, wenn er glaube, ohne Sünde z»
sein, und doch im Abendmahl sich seines Erlö,
fers getrösten wolle. Wer ohne Sünde sei, der
bedürfe ja keines Erlösers, u. s. w. — Dem
andern Jrthume muß mit klaren Worten der
Schrift begegnet werden, z. B. Matth. 7, 21.
2. Cor. 5, 15. u. a.

Nicht immer wird der Kranke selbst eine
Beichte hersagen können, der Prediger dringe auch
nicht darauf, sondern stelle es in die Wahl des
Kranken, ob er selbst vor Gott sich aussprechen
wolle, oder wünsche, daß dies vom Prediger ge¬
schehe? — Dieser kann dann ein kurzes Gebet
im Namen des Kranken und mit Rücksicht auf
seine Lage sprechen.

Besser wird es fein, wenn während der
Beicht« der Prediger mit dem Kranken allein ist,
und die Zeugen entfernt, als n'mn Mehrere zuge¬
gen sind. Letzteres stört oft das Vertrauen des
Kranken und seine Offenherzigkeit, um zu ent¬
decken, ob ihn etwa noch irgend etwas besonders
beunruhige, oder er sonst noch etwas auf dem
Herzen habe. Die Communion selbst aber kann
am zweckmäßigsten in der Gegenwart der An¬
gehörigen gehalten werden.

Gut wird eS sein, wenn der Prediger bei
dieser Gelegenheit auch ein Wort an die bei
der Handlung Gegenwärtigen redet, und sie dar¬
auf aufmerksam macht, daß jeder von ihnen einst
in die Lage kommen werde, wo ihm nichts Irdi¬
sches mehr Trost geben kann, sondern allein daS
göttliche Wort und das Bewußtsein eines gnädir

3 *
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gen GotteS; wie dringend nöthig es also sei, im
Leben sich zu Gott und der Religion zu halten,
um in der letzten Stlinde noch Trost zu haben,
nicht aber mit der Besserung und Zunahme im
Gute» zu zögern, da das Leben so ungewiß sei. —
Wenige angemessene Worte werden hiereindring»
licher sein, als mehrere bei andern Gelegenheilen.

-VII./ .'V/-'/:\
Von der Privatcommunion.
Manche, die entweder durch Geschäfte,

Schwachheit, oder sonst gehindert sind, an der
öffentlichen Abendmahlöseier Theil zu nehmen,
wünschen eine ^ ivarcommunion; einige ziehen
überhaupt diese vor, als ihrer Andacht förderli¬
cher. Der Prediger kann dies nicht verweigern;
er soll die Abendmahlsfeier nicht schwierig machen,
sondern möglichst begünstigen. Er hat auch hie¬
bei Gelegenheit mit besonderer Rücksicht auf die
Lage und Verhältnisse dieser Communicanten zu
reden.

Einige wünschen zwar, das heil. Abendmahl
zu feiern, nur in Ansehung der vorhergehenden
Beichte sind sie verlegen, und wünschen, daß sie
ihnen erlassen werde. Da das Beichten selbst
nicht zum Wesentlichen dcS A. M. gehört, son¬
dern nur eine Anordnung ist, um desto mehr
die Selbstprüfung und gehörige Vorbereitung auf
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die Feier zu befördern,* so kann der Prediger eben
so gut seinen Zweck erreichen, wenn er selbst die
Beichte in ein Gebet einkleidet und darauf die
Vorbereitungrede folgen laßt.

Till.
Von Begräbnissen.

Das hier zu Beobachtende wird in Sigr
gelkow's Handbuche 17t. XVI. angegeben.
Vergl. m. kl. Gesetzsammlung §. 34S. f.
In Ansehung des Acussern, der Art des

Begräbnisses, der Gebären f. f. muß cs nach
dem Herkömmlichen jedes OrtS gehalten werden.

Bei einzelnen ungewöhnlichen Todesfällen,
z. B. wenn jemand sich ans Schwernmlh, oder
vorfählich, das Leben genommen hätte, oder
sonst auf ungewöhnliche Art umgekommen wäre,
psiegt von den höher» Gerichten das Erfordere
liche in Ansehung des Begräbnisses verfügt zu
werden. Für sich allein kann der Prediger
hierüber nichts bestimmen, sondern er hat nörhir
genfalls an die Großherzogl. Regierung zu ber
richten.

Todtgeborne Kinder dürfen so wenig, als
andere Leichen, ohne Vorwissen des Predigers
begraben werden. Geschähe es, so müßte er
den Fall anzeigen.
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Ueber die Zeit, wenn nach erfolgtem Ab»
leben begraben werden soll, sind keine bestimmte
Gesetze vorhanden. Ordentlich pflegt vor dem
dritten Tage keine Leiche begraben zu werden.
Oft ist aber dieser Zeitraum viel zu kurz, und
zu besorgen, daß manche zu früh begraben wen
den. In Fällen, wo der Prediger Zweifel hätte,
ob der Tod wirklich erfolgt sein möchte; fordert
es schon die Menschenliebe, die Angehörigen
darauf aufmerksam zu machen, und sie zu ber
wegen, daß sie noch etwas Anstand mit dem Be-
gräbniß nehmen, bis sich sichere Spuren des
Todes zeigen. — In seinen öffentlichen Vorträ¬
gen suche er die Pflichten in Ansehung der
Verstorbenen, bei paßlichen Veranlassungen an¬
zuregen, und zeige, wie nöthig es sei, keinen
«her begraben zu lassen, als bis man von sei¬
nem wirklich erfolgten Tode die Gewißheit habe.

Träte der Fall ein, daß ein schon Begrabe¬
ner nach einiger Zeit wieder aufgegraben wer¬
den sollte, entweder ihn nach einem andern
Orte zu bringen, oder aus einer andern Ursache;
so darf der Prediger dies nicht aus eigner
Macht gestatten, sondern eS wird ein Regimir
nal-Confens dazu erfordert.

An mehrern Orten ist es eingeführt, daß
eine besondere Leichenrede bei jedem Verstorbe¬
nen, oder wenn die Angehörigen es begehren,
gehalten wird. Der Prediger kann bei solchen
Gelegenheiten Nutzen schaffen. Hier sinder er
di« beste Veranlassung, die Gemüther zu dem
Wendigen Gefühl der nrenschlichen Hinfälligkeit,
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der Ungewißheit des Abscheidens, wie der Wich»
tigkeit desselben, anzuregen, und zum Ewigen,
Unsichtbaren zn erheben, oder durch Darstellung
der guten Eigenschaften des Abgeschiedenen zur
Nachahmung zu erwecken. Nur hüte er sich,
ein übertriebener Lobredner des Verstorbenen zu

werden. Alles Schmeicheln und Heucheln soll
Und muß entfernt sein, wenn Tod und Grab
jedem näher vor Augen stehen, und der Blick
auf die Welt der Vergeltung hingelenkt wird.
Kann der Prediger nichts zum Lobe des Ver¬
storbenen sagen, so bleibt nur übrig, sich auf
das Allgemeine zu beschränken, auf die Wahr¬
heit, daß die Handlungen des Menschen ihn in
die andere Welt begleiten, daß die Ewigkeit je¬

den so darstellen wird, wie er eigentlich war,
und dort alle Umhüllungen fallen, daß jeder also
diesen Gedanken im Leben tief zu Herzen fas¬

sen müsse, u. s. f. — Aus die Umstände des
Verstorbenen kann auch eine Rücksicht genom¬
men werden, z. B. auf die Art feines TodeS,
auf die Hinterbliebenen und ihre Lage, um ein
Wort des Trostes zu spenden, wo eö nöthig ist.

Wäre der Verstorbene, dem eine Leichen¬

rede gehalten werden soll, als ein unchristlich
und schlecht lebender Mensch bekannt, so kann
ihn freilich der Prediger nicht loben, — er wird
sich aber auch nicht zum Richter auswerfen,
noch die Angehörigen öffentlich betrüben oder
kränken, sondern lieber im Allgemeinen von dev
Wichtigkeit des Uebergangs aus der Zeit in die
Ewigkeit reden, Dder von den traurigen Folgen
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der Sünde, oder von der Pflicht, sich schon im
Leben in guter Bereitschaft zu erhalten zum
Sterben, u. s. w., etwa mit angeknüpftem
Wunsche, daß eö doch bei jedem, auch bei diesem
Verstorbenen so sein möge! Denn wider die
Wahrheit darf der Prediger nie reden.

Wo Leichenreden nicht gebräuchlich sind, kann
der Prediger doch zuweilen die Begräbnisse für
die Anwesenden erbaulich machen, wenn er etwa
bei Einsenkung des Sarges in die Gruft, falls
cs Jahreszeit und Witterung gestattet, einige
Worte an die Gegenwärtigen richtet. Gewöhn¬
sich pflegt, wenn der Sarg eingesenkt und mit
Erde beworfen ist, das herumstehende Gefolge
mit entblößtem Haupte ein stilles Gebet zu ver¬
richten. Bei manchem mag dies nur Form sein,
indeß er nichts dabei denkt. Besser wäre es
dann ohne Zweifel, wenn der Prediger den An¬
wesenden einige Worte der Beherzigung und Er¬
mahnung ganz kurz ans Herz legte. Sie wer¬
den dann gewiß bei Manchem wirksam sein.

XI.
Von öffentlichen Vorträgen.

a) Predigten.
Der Anweisungen zu predigen giebt es eine

Fülle. Hier kann es nicht die Absicht fein, aus¬
führliche homiletische Regeln aufzustellen; nur ei¬
niges werde ausgehoben, das weniger beachtet
zu werden pflegt.
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4) Der Prediger verschiebe nicht die Aus,
arbeitung seiner Predrgt bis auf die letzten,
oder gar auf den letzten Tag der Woche. Leicht
können dann andere Arbeiten und Befangenhei¬
ten eintreten, die es ihm äusserst erschweren,
oder wol gar unmöglich machen, die Predigt
gehörig auszuarbeiten. Wie kann eine Arbeit
wohl gerathen, an welche man endlich von Eile
getrieben, mit zerstreutem Gemüthe, also nicht
mit Muße und ruhigem Nachdenken geht? —-
Manche Prediger haben aber leider die Ge¬
wohnheit, auf das Ende der Woche zu verschie¬
ben, was schon im Anfange derselben sie be¬
schäftigen sollte, um dann mit Ruhe den übri¬
gen etwa vorfallenden Arbeiten entgegensehen
zu können, und das Ende der Woche besonders
mit zum Memoriren anzuwenden. Bei einigen
mag dies herrühren aus wirklicher Arbei tfchcu,
die gern so weit als möglich das hinausschiebt,
was doch gethan werden muß, bei andern aus
Gewohnheit des Phlegma, oder eines schlaffen
Gemüths. So verräth dies immer entweder
Mangel an Ordnungliebe und umsichtiger Sorg¬
falt bei allen Geschäften, oder eine durch Ge¬
wöhnung entstandene Unfähigkeit und Unbehag¬
lichkeit, früher zu arbeiten, als bis die Noth
treibt. Wer nicht auf bevorstehende Tage schon
voraus arbeiten mag, wie wird er fertig wer¬
den, wenn mehrere Festtage nach einander ein¬
treten ? —.

Hiezu kommt, daß man auch wohl die Ge¬
danken benützen muß, die einem zuweilen ganz
ungesucht über einen Gegenstand, ohne daß man
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ihn gerade bearbeiten will, zuströmen. Es sind
glückliche Ergüsse des Geistes, die zu keiner am
bern Zeit so wiederkehren. Man werfe sie da¬
her gleich zu Papier, sie gelegentlich zu benützen,
und man wird finden, daß es nicht so gut da¬
mit gelungen sein würde, wenn man erst zur
Zeit der Ausarbeitung selbst darüber studirt
harte, weil hier nicht dieselbe Stimmung war,
ans welcher sich frei und von selbst die Gedan¬
ken entwickelten. So entstehen oft die besten
Arbeiten, indem man seine Geisteseingebungen
beachtet und zu Rathe halt.

2) Ohne zu memoriren sollte kein Pre¬
diger predigen. In der That kann es doch
Nicht predigen heissen, wenn die Predigt her-
gelesen wird. Das heißt nur, -sich die Sache
bequem machen. Alle Entschuldigungen für das
Lesen halten keinen Stand; es liegt rein am
Prediger selbst, wenn er sich diese Gewohnheit
annimmt, und nicht vom Anfange an sich übte,
seine Vortrage ohne Gebrauch des Concepts zu
halten. Traurig ist es doch wirklich, in seinem
eignen Berufe und Fache nicht eine Rede von
einer halben Stunde halten zu können! In un¬
serm Lande schreibt eö zudem ein eignes Gesetz
vor, memoritsr zu predigen. (S. m. kl. Ge¬
setzsammlung zum §. 146.) Dahin zu gelangen
ist auch nicht so schwer; der ernste Wille muß
nur da sein. Dann wird es endlich dem Pre¬
diger zur Fertigkeit und selbst zum Bedürfniß.
Wie viel gewinnt er dadurch! Wie viele Unbe¬
quemlichkeiten, die die Gewohnheit des Ablesens
unausbleiblich mit sich führt, wird er vermeiden!
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3) Das Langfamreden verdient ebenfalls
empfohlen zu werden. Der größere Theil der
Zuhörer hat ohnehin Mühe, dem Vortrage ge¬
hörig zu folgen. Größer wird diese Schwierig¬
keit, wenn der Prediger schnell spricht. Man¬
cher wird wol mit sich zu kämpfen haben, wenn
ihm von Natur ein schnelleres Sprechen eigen
ist. Er muß sich aber bemühen, es zum Lang¬
samreden zu bringen. Schon dies wird dazu
dienen, wenn er gleich zu Anfange langsam
spricht; er wird dann leichter in der Haltung
bleiben. UebrigcnS soll dies Langsamredcn auch
nicht in Dehnung, gleichsam in Zuzählung der
Worte ausarten. Das schläfert nur ein.

4) Ausser der eigentlichen Predigt, muß
auch das übrige, von der Kanzel Herzusagende,
mit Ausdruck und Würde vorgebracht werden.
Dahin ist besonders das Hersagen des Vater
unser zu rechnen, welches Gebet viele Prediger
zu schnell, ohne gehörigen Ausdruck, Mit Gleich¬
gültigkeit, sprechen. Das Gedankenreiche dieses
Gebers fordert es, recht vernehmlich, mit Nach¬
denken und Gefühl es jedesmal zu sprechen. —
Die Fürbitten und Danksagungen von der
Kanzel haben den Zweck, die christliche Theil¬
nahme an frohen oder trüben Ereignissen der
Mitchristen zu wecken, denen wir auch unsere
Fürbitte schuldig sind. Wohl wird der Predi¬
ger thun, wenn er diese kleinen Gebete oder
Wünsche mit dem Inhalte der Predigt in eine
gewisse Beziehung bringt, sie demselben ange¬
messen einrichtet, um so auch den Eindruck der
Predigt zu verstärken.
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5) Der Prediger predige immer selbst, nur
im Nothfalle bediene er sich fremder Hülfe.
Ein fremder wird nicht leicht so die Gemeine
erbauen, nicht so zu ihrem Herzen, nach Ange¬
messenheit ihrer Bedürfnisse reden können, als
der Prediger, dem die Gemeine anvertraut ist,
der sie kennt und liebt. Seine Pstichten überf
tragt er keinem andern, als wenn die Umstände
gebieten. Am liebsten theilt er mit aus dem
eigenen Schatz seines Herzens. — Darum muß
auch der Prediger fo selten, als möglich, durch
den Küster eine Predigt in der Kirche vorle¬
sen lassen, woran ohnehin die Gemeine wenig
Gefallen findet. Thut er es vollends, um es
sich nur bequem zu machen, oder bei der gering¬
sten Unpäßlichkeit, oder um einer sehr wohl ent¬
behrlichen Reise willen; so hat er nicht den
rechten Beruf für sein Amt, seine Pflicht muß
ihm wenig am Herzen liegen.

Candidaten darf er nicht für sich predigen
lassen, wenn sie nicht bereits tentirt sind. Dies
schreiben ausdrückliche Gesetze vor, (s. m. kl.
Gesetzsammlung zum §. 144) und es ist neuer¬
lich besonders wieder eingeschärft.

Möchte jeder Prediger mit der redlichen
Absicht an seine Predigt gehen, nach allen Kräf¬
ten Erbauung bei seiner Gemeine zu wirken,
und so oft er den Predigtstuhl betritt, sich durch
den Gedanken erwärmen und beleben, daß er
berufen ist, eine ganze Menge weiser, besser und
zufriedener zu machen!
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d) Katechisation.
Auch hierüber giebt es in neuern Zeiten der

Anweisungen viele. Sie können immer von
Nutzen sein; aber zum guten KatechisireU ist
eine natürliche Gabe nothwendig, die nicht jedem
in gleichem Maaße zu Theil ward. Durch
Uebung kann indessen das noch Fehlende ziemlich
ersetzt werben. Man scheue nur die Mühe nicht,
den Gegenstand vorher mehrmals nach den ver¬
schiedenen Beziehungen zu durchdenken, auch wol
selbst, dem Wesentlichen nach, aufzuschreiben, um
mit der Materie selbst nach den mehrertt Seiten
recht vertraut zu werden. Bei der Katechisa-
kion selbst bewahre man sich die nöthige Ruhe
und übereile nichts, lege die Fragen langsam
vor, und rede auch langsam. So wird der
Faden nicht leicht verloren, und bei nicht treffen¬
den einzelnen Antworten der Kinder, und deren
Berichtigung, der Hanptgang doch dem Gemüthe
gegenwärtig bleiben.

M-n achte es nicht, wenn auch Anfangs das
Katechisiren schwer werden sollte, und bedenke,
wie sehr viel Nutzen bei der Jugend so sich
schaffen laßt, theils zur Erweiterung ihrer Kennt¬
nisse, theils zur Erregung guter Entschlüsse, und
wie auch bei den erwachsenen Zuhörern so man¬
che Begriffe berichtiget, manche Wahrheiten ver¬
deutlichet oder aufgefrischt, manche heilsame Er¬
weckungen erzeugt werden können, wenn es dem
Prediger selbst nur ein rechter Ernst ist, und
«r es mit Warme wünscht und sucht. Alten und
Jungen zu ihrer Erlenchtung und Veredlung
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förderlich zu sein. Dies innige Verlangen eben
ist eö, was ihm auch dieses Geschäft wohl ge¬

lingen lassen, und ihm ein großes Interesse an
demselben einflößen wird. Und sollte es ihm dann
wol an Zuhörern von seinen Gemeinegliedern
fehlen? — Wer es aber kalt treibt, oder weil
cs einmal sein muß, oder ungern, wer zu den
jungen Gemüthern nicht in der sanften, herzlichen
Sprache redet, sondern fremd, rauh, und selbst
polternd, — dem wird der gute Erfolg fehlen,
und seine Kirche bleibt leer.

Kann der Prediger es erreichen, daß auch
die confirmirten Kinder noch einige Zeit die
Kirchenkatechisationen besuchen; so wird er sich
um so mehr verdient um sie machen. Zwangweise
aber läßt sich dies weniger erwirken, als durch
angemessene Vorstellungen und herzliche Ermah¬
nungen.

X.
Von der MeineidSverwamung.
Höchst wichtig ist das Geschäft des Predi¬

gers, wenn er von der Obrigkeit eingeladen wird,
einem, der gerichtlich einen Eid ablegen soll, vor
dem Meineid vorher zu warnen» Mit der größ¬
ten Sorgfalt muß er hier verfahren, um wo
möglich falsches Schwören zu verhüten. Aus
angemessenen Schriften wird er sich über alles
hiebei zu Beobachtende belehren können. Hier
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kann nur einiges, worauf es besonders ankommt,
empfohlen werden.

1) Die Verwarnung darf nicht bis auf den
Augenblick selbst verschoben werden, da der Eid
abgelegt werden soll. Dann würde die kräftige
sie Zuredung in den meisten Fällen unwirksam
sein. Vielmehr muß der Prediger sich zuvor
erst genau mit der Sache und den Umstanden
selbst bekannt machen, und deshalb die Acten
durchlesen, die man ihm auf Verlangen nicht
verweigern wird. Hiernach muß er die Bchand-
lung des zu Beeidigenden einrichten.

2) Er unterrede sich nun mehrmals mit dem-
selben, um theils sei» Vertrauen zu gewinnen,
theils ihn auf die Eidesleistung recht vorzube¬
reiten. Er rede herzlich zu ihm, so, daß er zu
erkennen giebt, eö sei seine Absicht ihn vor ei¬
ner Handlung zu sichern, die ihm bittere Reue
bringen könnte.

3) Er prüfe vor allen Dingen, ob der,
welcher schwören soll, auch die richtige Vor¬
stellung vom Eide und dessen Wichtigkeit habe,
und suche sie ihm recht ans Herz zu legen, be¬
richtige die etwanigen falschen Begriffe, die er
bemerkt, oder widerlege die Vorurtheile, die er
wahrnimmt. Dabei suche er zu erforschen, von
welcher Seite ihm am besten beizukommen sei,
ob er z. B. glaube, daß seine Ehre leide, wenn
er den Eid nicht ablegt, oder ob er eine Ein¬
buße dabei leiden müsse, oder ob Menschengunst
ihn leite, u. f. und suche dem kräftig entgegen
zu arbeiten. Er bitte ihn, das, was er mir
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ihm geredet, wohl zu beherzigen, um etwa in
einer andern Unterredung fortzufahren.

4) Er gehe die Worte des Eides genau
mit ihm durch, die er beschwören soll, daß er
sie recht verstehe, und cS einsehe, hier komme
alles auf die richtige und eigentliche Bedeutung
der Worte an, und keine falsche Erklärung oder
Deutung könne gültig sein.

L) Hat er so genugsam alle Vorstellungen
und Ermahnungen versucht, und der zum Schwö¬
ren Verpflichtete bleibt bei seinem Entschluß,
und behauptet mit gutem Gewissen den Eid ab¬

legen zu können; so folgt dann die öffentliche
Verwarnung vor Gericht. Diese beginne er
mit einem kurzen Gebete zu Gott, oder mit ei¬

nigen Worten, worin er aufmerksam darauf
macht, daß in der Gegenwart des Allwissenden
die wichtige Handlung jetzt verrichtet werden
soll. Er erinnere den zu Verwarnenden an
die vorigen Unterredungen, wiederhole kurz das
Wesentliche, erkläre ihm noch besonders die Ei¬
desformel: „So wahr mir Gott helfen
soll", so eindringlich, als er vermag, füge noch
einige nachdrückliche Ermahnungen hinzu, und
überlasse ihn seinem Gewissen.

Hätte der Prediger bei dem, welchen er zum
Eide vorbereiten soll, eine Unwissenheit der Art
wahrgenommen, die ihn hinderte, die rechte Be¬
deutung des Eides zu fassen, eine Unkunde selbst

in den gewöhnlichsten Lehren des Christenthums;
so müßte er der Obrigkeit es melden, und die
Umstande angeben, die die Zulassung zum Eide
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hier nicht rathsam machen könnten, bevor nicht
eine ausführlichere Belehrung noch vorauf ge«

gangen fei. Ware diese nicht mehr zu errei¬
chen, so darf ein solcher Mensch nicht schwören,
wenn nicht der Eid unverantwortlich gemißbraucht
werden soll. In der That wäre ja auch durch
das Zeugniß oder die Bekräftigung eines so!«

chen Nicht mehr für die Sache gewonnen, als z.
B. durch den Ausspruch eines Blinden über
die Beschaffenheit der Farben. — Eben so läßt
sich auch dem kein Eid zuschieben, der als ein
ganz immoralischer Mensch, oder als ein Religjr
vnsverächter bekannt wäre; denn er wird natür¬
lich auch den Eid geringe achten und unbedenk-
lieh falsch schwören, so bald es nur mit fei«
nen sonstigen Absichten verträglich, oder sei¬

nem eigenen Ruhen förderlich ist. Die Absicht
der EideSablegung würde bei einem solchen of¬

fenbar vereitelt werden, und ihn schwören lassen,

wäre mindestens eben so thöricht, als dem Ver¬
sprechen eine» Menschen trauen, von dem man
wüßte, daß er schon zum voraus entschlossen sei,
,S nicht zu halten, so bald sein Vortheil dabei
inS Gedränge käme. Es würde aber auch die
Abnahme des Eide» in diesem Falle wirklich
sündlich sein, weil so das Heiligste gering ge,
achtet und verspottet würde, indem man es zu
einer leeren juristischen Form machte. Von
christlichen Richtern ist dies aber nicht ju er¬

warten.

4
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' XI.

Von der Aufsicht auf die Gemeine.,

Sie gehört freilich mit zu den Amtspflichten
des Predigers; nur findet sie in Städten mehr
Schwierigkeiten, als auf dem Lande, wo gemei¬
niglich der Prediger der erste ist, fein Gewicht
und Ansehen also mehr sich äussern kann, weil
es mehr anerkannt wird.

Sein Zweck ist, zu bessern, da« Gute zu
befördern. Im Umgänge bietet sich dazu manche
Gelegenheit; vorzüglich aber wirkt hier das eigne
musterhafte Betragen und gute Beispiel des
Predigers, ohne welches feine Wirksamkeit nur
sehr geringe sein würde. Das unsträflich
sein wird daher mit Recht von jedem Prediger
gefordert. Er darf keinen gegründeten Tadel
auf sich laden, muß sich vor allen und jeden
Vorwürfen bewahren, sei eS der Bequemlichkeit,
der Nachläßigkeit, des Eigennutzes, der Vergütn
gungsstlcht und Prachtliebe, oder gar der un¬
würdigen Trunkliebe, der Spielsucht und andrer
Dinge, die diesem Stande immer einen größer»
Makel geben, als jedem andern. Nur dann,
wenn er selbst sich rein bewahrt, kann er mit
Ehre reden, wo er Fehler zu rügen, Versäum¬
nisse zu strafen, Pflichten einzuschärfen hat. —

Aber leer verhallet sein Wort, wenn man
von ihm sagen muß: worin du einen andern
richtest, das thust du selbst! — Ihm wird immer
das Ansehen bei seiner Gemeine fehlen, das gu¬
ten Lehren und Erinnerungen allein Nachdruck



Äi .

geben kann, und so verwahrloset der unsittliche
Prediger auf die gewissenloseste Weise das ihm
Anvertraute, bestärkt Andere in ihren Sünden
und ladet sich die größte Verantwortung auf.
Schmach einem solchen Manne!

Daß auch die äussere gute Zucht und Sitte
bei den Mitgliedern der Gemeine befördert
werde, soll ein Gegenstand der Bemühungen
des Predigers sein. Nicht durch Schelten und
Strenge aber wird er hier zum Ziele gelangen,
sondern durch die ruhige würdevolle Haltung und
durch sanften Ernst, mit welchem er bei vorkom¬
menden Gelegenheiten seine Weisungen und Er¬
mahnungen giebt. In einzelnen Fällen darf er
ja auch, wenn es nöthig ist, auf obrigkeitlichen
Beistand rechnen. So z. B. wird häufig dir
Erlaubniß gemißbraucht, daß an Sonn- und
Festtagen von 6 — 11 Uhr, Musik und Tan;
statt finden dürfe. Deshalb ist die Verordnung
Unterm löten Marz 1823 erlassen, daß die
Ortsobrigkeiten auf die Oerter, wo Musik gemacht
wird, strenge Aufsicht haben, und jeden Miß¬
brauch sofort abstellen und bestrafen sollen. Pre¬
diger und Schuldiener aber sollen der Obrigkeit
Anzeige machen, wenn Entheiligungen des Sonn¬
tags, Gelage und Nachtfchwärmerrien zu ihrer
Kunde gelangen« die Fiskale aber auf die Pflicht¬
erfüllung der Obrigkeit wachen.

Wo also Warnungen und Ermahnungen nicht
fruchten wollen, da ist der Prediger nicht bloß
berechtigt, sondern auch verpflichtet, diese Anzeige
gehörig zu machen, um der einreissenden Sittern
losigkeit zu wehren.

4 *
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Freut sich jedoch der Prediger des Beifalls,
der Liebe und Achtung seiner Gemeine, so wird
es selten oder nie solcher Anzeige bedürfen; er allein
reicht meistens mit seinem Ansehen aus, die Ordr
nung und das Wohlanständige zu befördern.

Es darf dem Prediger nicht gleichgültig sein,
seine Gemeine speciell immer mehr kennen zu ler¬
nen, weil er dann auch mehr auf Einzelne wirken
kann. Er gelangt dazu durch Beobachtung be¬
sonderer Thatsachen, in welchen sich der Charakter
bei manchen zeigt, — durch Achtsamkeit auf das
Benehmen in den verschiedenen Lagen des Le¬
bens, — durch Aufmerksamkeit am Krankenbette,
durch Benützung der Urtheile Anderer, so wie
eigner Geständnisse und Mittheilungen der Ein¬
zelnen. Nur nach und nach kann diese Kennt¬
niß der Gemeine erworben werden. Legt er sich
ein eignes Buch dazu an, in welches er über
die einzelnen Gemeineglieder das von ihm Be¬
merkte einträgt, und kurze Züge oder Begeben¬
heiten zur Kunde des Charakters u. s. w. sam¬
melt; so wird ihm dies oft wichtige Vortheile
gewähren.

XII.
Von der Aufsicht auf die Schulen.
Nach der neuen Schulordnung vom 7. Mär;

1823 (Off- Wochenblatt. 1823. St. 12.) und
den erläuternden Zusähen zu derselben vom 23.
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Oct. 1824. (Off. W. Bl. 1824. St. 47.)
liegt dem Prediger folgendes zur Pflicht.

1) Vor Michaelis jeden Jahrs aus dem
Kirchenbuche eine Liste aller Kinder in der Ge¬
meine, welche auf Michaelis desselben Jahrs das
öte Jahr des Alters vollendet haben, zu verfer¬
tigen, und von der Kanzel zu verlesen. Diese
schulfähigen Kinder müssen dann Michaelis gleich
in die Schule aufgenommen werden, und späte¬
stens 8 Tage nach Michaelis auf einmal, an
einem von der Kanzel bekannt zu machenden
Tage, in die Schule kommen. Es soll dies in
Gegenwart des Predigers geschehen. Wo nicht
mehr, als eine Schule in der Gemeine ist, hat
dies keine Schwierigkeit. Sind mehrere Schu¬
len vorhanden, so bleibt nur übrig, daß der
Prediger entweder für jede derselben der Reihe
nach einen Tag zur Aufnahme der Kinder be¬

stimme, wo er zugegen sein kann; oder auch
bald nachher in den verschiedenen Schulen nach¬
sehe, ob die Kinder wirklich alle erschienen sind.
Der Schullehrer muß dann ein genaues Ver¬
zeichniß aller zur Zeit in die Schule gekomme¬
nen Kinder bereit halten.

2) In dringenden Fällen kann der Pre¬
diger die größer« schulpflichtigen Kinder, auf
Ansuchen der Eltern, oder der Dienstherrschaft,
2 — 3 Tage in der Woche (versteht sich, nicht
jede Woche,) vom Schulgehen dispensircn, je¬

doch nur als Ausnahme von der Regel.

3) Der Prediger soll die Schulen oft be¬

suchen, wie dies von dem Gewissenhaften ohne¬
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hin zu erwarten steht. Es sollte monatlich we¬
nigstens einmal geschehen, und nur wo der Schu¬
len viele in der Gemeine sind, bleibt es der
Treue des Predigers überlassen, die Eintheilung
solcher Schulbesuche demgemäß zu machen, daß
wenigstens sie nicht zu selten erfolgen.^

4) Die, jedes Vierteljahr über die Schul¬
kinder von den Schullehrern anzufertigenden
Schultabellen, muß der Prediger sich prompt
einreichen lassen, die Schulversäumniffe der ein¬
zelnen Kinder daraus verzeichnen, und dies Ver¬
zeichniß den Beamten oder Gerichten einreichen,
auch selbiges jedesmal seinem Officialbericht über
Len Zustand der Schulen beischliessen, welcher
an den Präpositu« und durch diesen an den
Superintendenten geht.

Kinder aus andern Gemeinen, oder die für
eine andere Schule gehören, dürfen nicht eher
in die fremde Schule aufgenommen werden, als
wenn von den Eltern zuvor dem Prediger, un¬
ter dessen Aufsicht die zu verlassende Schule
steht, — und wenn die Kirchsprengel verschieden
sind, auch dem Prediger, dem die gewählte Schule
übergeben ist, — die Absicht angezeigt worden.
Das Nähere s. in der Verordnung vom 1. Mai
1826. (Off. W. Bl. 4826. St. 18.)

5) Die Lehrstunden muß der Prediger in
einer eignen LectionStabelle abfassen, welche in
der Schule anzuschlagen ist, damit man genau
wisse, wie in jeder Stunde die Kinder beschäf¬
tigt werden.
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6) Auch die zweckmäßigen Schul- und Lese¬

bücher, ausser der Bibel, dem Gesangbuchs und
Landeskatcchismus, sollen von dem Prediger in
Vorschlag gebracht werden.

7) Von Zeit zu Zeit, etwa jedes Quartal,
soll der Prediger die Schullehrer seines Spren¬
gels zu sich kommen lassen, um sich mit ihnen

über Schulangekegenheiten zu besprechen. Ueber

diese Conftrenzen soll jedesmal ein Protocoll vom
Prediger aufgenommen werden, und diese Pro-
tocolle dann mit dein Officialberichte und dem
Schulverzeichnisse an den Präposilus, durch die¬

sen aber an den Superintendenten, gleich nach
Ostern jeden Jahrö, gelangen.

Gewiß sind diese Conftrenzen sehr heilsam,
und der Prediger, dem eö wirklicher Ernst ist,
seine untergebenen Schullehrer immer tüchtiger
für ihr Fach zu machen, wird sie gewiß nicht
lästig, oder gar unnörhig finden. Dies könnte
nur der, dem cs ziemlich gleich ist, wie es in
seinen Schulen zustehe. Er hat bei solchen Ge¬

legenheiten die beste Veranlassung, die Schulleh¬

rer über so manches zu belehren, was ihnen

noch abgeht, ihre Vorstellungen über dies und
jenes zu berichtigen, ihnen manche Frage ans Herz
zu legen, die ihnen wichtig sein kann, sie zu er¬

muntern, etwanige Fehler zu rügen, wozu sonst

weniger leicht sich Gelegenheit finden möchte.
Ueberhaupt bleibt er so in einer nähern Verbin¬
dung mit den Schullehrern, lernt sie nach ihren
Fortschritten, ihrem Character besser kennen, und

kann ihnen wohlthätig werden.
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Viele Prediger sind auch der Verordnung
sehr zweckmäßig nachgekommen, und eS mag hier
einiges darüber in folgenden Gegenständen stehen.

Es wurde den Lehrern die Wichtigkeit
ihres Berufs, der Umfang ihrer Pflichten,
ans Herz gelegt, mit besonderer Ermunterung
zur Treue im Unterricht.

Ferner wurde verhandelt bei verschiedenen
Conferenzen, über die zweckmäßigste Einrich¬tung des Stundenplans. Ueber die ange¬
messene Beschäftigung der verschiedenen
Classen der Schule zu einer Zeit.

Anzeige der Gebete, die die Schüler hersa¬
gen, Beurtheilung derselben, oder Vertauschung
Mit zweckmäßigern.

Ueber den Gebrauch nöthiger Schulbücher.
Vom Singen, und daß die Kinder dazu zn

gewöhnen, nicht mit übermäßiger Stimme, son¬
dern sanft zu singen,

Ueber zweckmäßiges Lesen der heil.Schrift; wann die Kinder darin zu lesen
anfangen können? — (nicht zu früh.) Was
mit ihnen zu lesen sei?

Sorgsame Betreibung der biblischen Ge¬
schichte, und Behandlung derselben.

Ueber die Methode im Rechnen und
Schreiben.

Anweisung, die Kinder zu einem deutlichen,
verständlichen und richtigen Lesen zu gewöhnen.

Begegnung de- Aberglaubens bei Kindern.
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Die Lehre vom Eide, wie sie besonders
Kindern faßlich zu machen sei.

Ueber die Disciplin in der Schule, Art
der Strafen re.

Anleitung zur Beförderung der Sitt¬
lichkeit der Kinder, der Wohlanständigkeit,
z. B. daß sie auf dem Gange aus der Schule
und zu derselben, wie überhaupt ausser derselben,
sich schicklich, ohne Geräusch, betragen; — daß
zwischen den Schulstunden nicht Knaben und
Mädchen'zu gleich, sondern diese und jene be¬
sonders hinausgehen müssen, u. s. w.

WaS der Lehrer dazu wirken könne, daß die
Kinder die guten Lehren, die sie hören und wis¬
sen, auch in Anwendung bringen? —

Verhalten des Lehrers bei einzelnen Feh¬
lern der Kinder, z. B. Lüge, Trägheit,
Diebstahl u. a.

Anzeige besonderer Fälle von Seiten der
Schullehrer, wobei sie den Rath des Predi¬
gers nöthig haben möchten.

Dann kann auch der Prediger selbst einzel¬
ne Abschnitte der Bibel mit den Schullehrern
lesen, z. B. die Parabeln Jesu, sie ihnen er¬
läutern, sie die darin liegenden Lehren und Pflich¬
ten aufsuchen lassen, nebst Anleitung, wie sie
mit den Kindern zu behandeln sind. Auch ein¬
zelne Begriffe, chs Gnade, Furcht Gottes,
Seligkeit, Reich Gottes u. a. können entr
wickelt werden.
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Einige Prediger geben auch den Schullehrern
Materien zu kleinen Ausarbeitungen auf, als
über diese und jene Eigenschaft Gottes, über
einzelne Pflichten, Stücke aus der biblischen
Geschichte, katechetisch zu bearbeiten, u. s. w.
Die Aufsäße werden dann vorgelesen und be-
urtheilt.

Ausserdem können bei solchen Conferenzen
manche Erkundigungen angestellt werden, z. B. wo¬
her die etwanigcn Schulvcrsäumnisse entstehen?—
Ob die Schullehrer etwa die Kinder aus ihrer
Schule zu häuslichen Arbeiten und Verrichtun¬
gen während der Unterrichtszeit brauchen?
(welches durchaus nicht gestattet sein soll.)
Welche Kinder sich vorzüglich gut betragen?
Wie die Eltern sich gegen den Schullehrer ver¬
halten? — u. s. f. — Manche Winke und Be¬
lehrungen lassen sich hier geben, die bei dem
Schulbesuche, in der Gegenwart der Kinder,
nicht an der rechten Stelle sein würden.

Wer sicht nicht, wie viel Gutes der Predi¬
ger durch diese Conferenzen wirken kann, dem
cs wahrhaft am Herzen liegt, für das Beste
seiner Schulen und seiner Schullehrer zu
sorgen! Wie sehr ist es daher zu wünschen,
daß alle Prediger die hohe Vorschrift so treu
benützten, als sie weise und wohlgemeint gege¬
ben ist!

Das Wesentliche des bisher Gesagten, gilt
eben so für die ritterschaftlichen Schulen,
für welche übrigens eine besondere Verordnung
erlassen ist, unterm 21. Jul. El. (Off. W.
Bl. El. St. 2-1.)
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Die anzustellenden Lehrer in den ritten
schaftlichen Schulen sollen von dem kompetir
renden Prapositus geprüft werden, nach einer be¬

sondern Instruction; zu welcher Prüfung auch
der kompctircnde Prediger zugezogen wird. Die
Sorge für diese Schulen wird der Prediger sich
nicht minder treu angelegen sein lassen.

Wem überhaupt das Wohl der Schulen
am Herzen liegt, — und dies ist doch bei einem
Manne, der mit der Antretung des PrcdigtamtS
die Sorge für sie mit übernimmt, mir Recht
vorauszusetzen, -— der wird diesen Theil seiner
Amtspflicht mit regem Eifer zu erfüllen bemüht
fein, und so sich edel um die Nachwelt verdient
machen, für welche durch sein Mitwirken ein
besseres Geschlecht in veredelten Menschen her,
vorgeht.

Vom Schulwesen vergl. Siggelkow's Hand¬
buch TU. X, und m. kl. Gesehfammlung.

XIII.
Von andern Verrichtungen des

Predigers.
Es giebt manche besondere Obliegenheiten

des Predigers, die nicht fein Amt selbst zu¬

nächst angehen, aber doch vorschriftmaßig von
ihm besorgt -werden müssen. Dahin gehört
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1) Die Führung des Kirchenbuchs.
Ohne genaue Verzeichnung der in der Gemeine
Gebornen, Copulirten, Verstorbenen re., würde
man in tausend Fällen in Verlegenheit gerathen,
und auch die weltliche Behörde kann diese Nor
tizen nicht entbehren, die in vielen Fällen ent-
scheidend werden für Familienangelegenheiten.
Kirchenbücher sind also Denkmähler, die ihre
Wichtigkeit durch alle Zeilen bewähren. Dem
Prediger ist es anvertraut, sie mit aller Sorg¬
falt und Genauigkeit zu unterhalten. Dies
Vertrauen wird der gewissenhafte Mann nicht
täuschen, sondern seine fides pastoralis allewege
aufrecht erhalten, und wie kann das anders ge¬
schehen, als durch die gehörige Pünktlichkeit in
der Aufzeichnung gedachter Acte und Vorfälle
in der Gemeine? —

Wie das Kirchenbuch zu führen sei, das
sieht er aus dem Exemplare, das er vorfindet,
vorausgesetzt, daß es nicht nachlässig unterhalten
fei. Einzelne Anweisungen sind im Vorherge¬
henden hierüber gegeben. Die Staatsregierung
hat sichs angelegen sein lassen, die möglichste
Vollständigkeit der Kirchenbücher zu befördern,
und zu dem Ende manche Verordnungen erlas¬
sen. (S- m. kl. Gesetzsammlung zum §. 171
und Off. W. Bl. 1823. St. 38.) Der gute
Prediger findet seinen Ruhm darin, mit möglich¬
ster Treue diese Staatszwecke zu befördern, er
würde es sich zum Vorwurfe und Schimpfe
rechnen, wenn auch nur jm Kleinsten ein Ta¬
del sein Kirchenbuch treffen müßte. Er wird es
daher nicht jU einer Rüge von Seiten feine«

>
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Ephorus, der alljährig alle Abschriften nach¬
sieht, kommen lassen. Hier stehe nur noch fol¬
gendes :

a) Die eben erwähnte Abschrift, das Du-
plum des Kirchenbuchs wird am besten in der
Art geführt, daß der Prediger jedesmal, wenn
er eine Nachricht ins Kirchenbuch einträgt, zu¬
gleich dieselbe in das angelegte Duplum ein¬
trage. Er thue dies sogleich, oder doch den¬
selben Tag, wo der Act vorfällt. Durch
Verschieben kann es sonst leicht vergessen
werden, und das Kirchenbuch wird mangelhaft.
ßo ist es weit bequemer, als wenn der Predi¬
ger erst am Ende des Jahrs die ganze Ab¬
schrift der Jahresvorfälle machen wollte, wel¬
ches weder angenehm, noch sicher ist, indem er
leicht bei diesem Abschreiben etwas übersehen
und auslasten kann. Am Schlüsse des Jahrs
ist dann zugleich sein Duplum fertig, und liegt
zum Abschicken bereit. Unter dieser Abschrift
des Jahrganges ist der Attest des Predigers
mit folgenden vorgeschriebenen Worten bei¬
zufügen :

„Dies sind die, im nächstvergangenen Jahre
in meinem Kirchspiele Getauften, Copulir-
«en, Confirmirten und gestorbenen Personen,
so wie solche in dem hiesigen Kirchenbuch«
von mir getreulich aufgezeichnet und be¬
schrieben stehen, welches ich Nach Amts,
pfiicht hjemit bezeuge."

„N. N. d.... N. N. Prediger."—
(Mit Beibrückung des Kirchensiegels«)
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b) Man schreibe ge sammle Taufnahmen,
auch der Eltern, welche taufen lassen, der Cor
pulirten, Verstorbenen rc. ins Kirchenbuch,
und begnüge sich nicht, einen Taufnahmen alr
lein anzuführen. Es können sonst in der Folge
leicht große Verwirrungen entstehen.

c) Man schreibe recht leserlich, und ber
diene sich einer guten schwarzen Tinte. Die
Nothwendigkeit ist für sich klar.

ä) Man lege sich zugleich ein Register
über das Kirchenbuch an, oder führe solches,
wo es schon vorgefunden wird, sorgfältig fort,
zur Erleichterung des Aufsuchcnö bei begehrten
Scheinen, oder nachzuweisender Kunde in einzeln
nen Fällen.

2) Die Einsendung der Adventsliste.
Hierüber findet sich die nähere Vorschrift in
Siggelkow's Handbuche $. 171 und m. kl.
Gesetzsammlung zu diesem $. Diese Listen sind
bald nach dem 4sten Advent an den PraposituS
des CirkelS zu schicken, welcher sie mit einer
Generalliste zur Großh. Regierung befördert.
Der Prediger darf nach dem Isten Advent nicht
lange damit zögern, etwa in der Erwartung, ob
vielleicht noch ein gebornes Kind gemeldet wer¬
de; dieser Fall würde für die Liste des folgen¬
den JahrS gehören.

3) Die Anfertigung des Verzeichnis¬
ses der Eingepfarrten. S. Siggelkow's
Handbuch §. 470 und m. kl. Gesetzsammlung.

Da der Prediger nicht selbst in der Gemei¬
ne herumreisen und gesammte Eingepfarrte auft
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schreiben kann; so läßt er durch den Küster und
die Schulmeister diese Verzeichnisse in ihrem
Orte besorgen und sich einreichen, welche er dann
genau nachzusehen hat. Daß er die Schulleh¬
rer dabei zu Hülfe nehmen darf, ist auch in der
Verordnung vom 14. Mai 1818 vorgeschrieben.

4) Die Führung der Kirchenrech¬
nung. S. Siggelkow'S Handbuch §. 55 f. f.
u, m. kl. Gesetzsammlung §. 57. 61.

Der Prediger, als Kirchenöconomus, hat
sich ein Manual für Einnahme und Ausgabe
zu halten, in welches er sorgsam gleich jeden
Posten einträgt, und hiernach am Ende des
Jahrs seine Rechnung formirt, welche er mit
dem Duplo an den Superintendenten einsendet.
Die gehörige Accuratesse wird der gewissenhafte
Prediger ohnehin auf diese Rechnungführung
wenden, wenn er nicht auch schon sonst die
Monitur scheuen müßte, die den Nachlaßigen
trist.

Bei den auszuleihenden Kirchengeldern
ist die größte Sorgfalt zu beweisen, daß sie si¬
cher untergebracht werden. Nach einer Verr
vrdnung vom 28. Apr. 1827. (Off. W. Bl.
1827. St. 19.) sollen die Berechner ihre Vor¬
schläge zur Wiederbelegung einzelner Kapitalien
und der Verrathe, 3 Monate vor dem landüb¬
lichen Zahlungtermin, bei dem Superintendenten
einreichen, welcher sie dann zur Großh. Regierung
einreicht. — Auch ist aufs neue eingeschärft, daß
keine Kirchengelder ritterscbaftlichen Patro¬
nats ohne Consens des Superintendenten ver¬
liehen werden dürfen. (Off. W.Bl. löLü.St. 1.)
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Wie es mit der Anmeldung der geistli¬
chen Abgaben und deren Eintragung in
die Hy po thek endlicher gehalten werden solle,

darüber ist eine Verordnung aus Großh. Regie¬
rung unterm 28. Nov« 1822 erschienen, folgen;
den Inhalts:

a) Alle Abgaben an die Kirche und Geist¬
lichkeit, welche als Zinsen früher in den rilter-
schaftl. Gsttern belegter Kapitalien in Betracht
kommen, wenn auch diese unablöslich sind, müs¬

sen auf die, wegen Niederlegung der Hypothe-
kenbücher ergehenden Proklamata, angemeldet
werden, wenn sie nicht von den Nachtheilen f.
8 . der Hypothekenordnung ergriffen werdet;
sollen.

d) Auch andere Abgaben, wenn sie zur
Zeit des Liquidationtermins schon fällig gewor¬
den, müssen angemeldet werden.

c) Die laufenden Abgaben an die Kirche
und Geistlichkeit .sind einer Anmeldung zwar
nicht bedürftig, da sie in die Beschreibung des
Guts, die dem Hypothekenbuche vorausgeht,
mit aufgenommen werden; doch muß der Pre¬
diger, auf Erfordern des Gutöbesihers, selbige
jedesmal genau verzeichnen, und die Richtigkeit
sub fide pastörali, mit betgedrücktem Kirchen-
sieget beglaubigen.

d) Gerechtsame und Verpflichtungen, die
dem Gute in Beziehung auf Kirche und Geist¬
lichkeit besonders zustehen, auch jede Local-Ob¬
servanz, Pacht- und Erbpacht-Rechte über geist-
liche Ländereien, müssen speciell erwähnt, und
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was dabei etwa ungewiß und streitig ist, als
solches bezeichnet werden. —

Auf alle diese Punkte hat der Prediger bei
solchen Anmeldungen genau zu achten, wenn er
nicht in Nachtheile gerathen will.

Bei der Kirchru-Oeconomie kommen die
Zuraten dem Prediger zu Hülfe. In Anse¬
hung der W a h l der Kirchenjuraten, ist bestimmt,
daß es den kompetirenden Beaniten überlassen
sein soll, die paßlichen Subjecte zum Juraten-
dienst dem Prediger in Vorschlag ;n bringen,
welcher sodann, wenn er gegen die Person nichts
gegründetes einzuwenden hat, selbige seinem vor¬
gesetzten Superintendenten zur Beeidigung und
Anweisung nahmhaft macht. Off. W. Bl. 1823.
St. 8.

Die HaUswirthe, Büdner, Erbzinsleute in
den Domainen sind schuldig, wenn sie sich dazu
eignen und von den Beamten gewählt werden,
sich dem Juratendienste nicht zu entziehen, son¬
dern denselben anzunehmen, oder, wenn sie ihn
schon bekleiden, so lange zu behalten, als sie dar
zu fähig sind, oder Glieder der Gemeine blei¬
ben. Prediger sollen von Zeit zu Zeit das
Nothwendige und Ehrenvolle des JuratenamtS,
und die Christenpflicht zur willigen Annahme
desselben, bei paßlicher Gelegenheit darstellen,
auch den Zuraten durch gehörige Zuziehung
zum Bau- und Rechnungwesen, und durch an¬
gemessene Auszeichnung, die Ausübung ihres
Amts wichtig und angenehm zu machen suchen.

Off. W. Bl. 1824. St. 26.
5
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Dies wurde näher dahin bestimmt: 1) daß
die Zuraten nicht bloß bei der jährlichen Zim¬
merbesichtigung stets zugegen sein, sondern auch
bei Reparaturen, die sonst vorfallen, von dem Predi¬
ger jedesmal zugezogen werden sollen, um über die
Nothwendigkeit, zweckmäßige Beschaffung, die
Anschaffung der Materialien rc. mit ihnen zuvor
sich zu berathen. 2) Daß sie bei solchen Repara¬
turen die Aufsicht über die Handwerker und Ar¬
beiter führen, 3) die Rechnungen derselben, ehe
sie bezahlt werden, erst nachsehen und unterschrei¬
ben, 4) die Einnahme der Kirche an Klingbeu¬
tel-, Stuhl-, Wochengelde, mit berechnen, und
5) daß am Schluffe des Jahrs die Kirchen-
rechnung, ehe sie zur Revision eingesandt wird,
mit ihnen durchgegangen und von ihnen mit
unterschrieben werde. (Off. W. Bl. 1824. St.
39 )

5) Die Aufbewahrung der Pfarr-
und Kirchensachen. — Alle Schriften und
Papiere, und was sonst zu den Kirchen- und
Pfarrsachen gehört, muß der Prediger sorgsam
aufbewahren, und sich ein eigenes Behältniß
dazu anschaffen, allenfalls um die Erlaubniß an¬
suchen, ein solches auf Kosten der Kirche ferti¬
gen zu lassen. Nach einem Regiminalrescript
vom 24 Febr. 1827 an die Superintendenten,
soll der Superintendent jedesmal nach dem Ab¬
sterben eines Predigers sofort durch den Con-
sessionarius des Defuncti, Bericht über den Zu¬
stand der, der Führung und Aufsicht des Lehtern
anvertraut gewesenen kirchlichen Schriften und
Urkunden einholen, und Anstalt treffen, daß
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solche nicht während des Gnadenjahrs beschädigt
werden, oder gar abhanden kommen; auch nach
jeder Pfarrbesehung über den Zustand solcher
Gegenstände an Großherzogl. Regierung bericht
tcn. — Den Nachläßigen würde also hier nach
seinem Tode Schmach treffen, und die Seinigen
gcrlekhen in Kosten, wenn z. B. das off. Wo¬
chenblatt, die Staats-Calender, u. a. Sachen,
die aufbewahrt werden sollen, nicht vollständig
vorhanden waren, folglich erseht werden müß¬

ten. Die Regiminalrescripte, Verordnungen u.
s. w. sind ebenfalls sorgfältig aufzubewahren,
und wird es zweckmäßig fein, ein Verzeichnis
über alle solche Kirchen- und Pfarrsachen anzu¬

legen, oder das schon vorhandene vollständig
zu unterhalten.

6) Das Halten eines Currenden-
buchs. Vieles, was Kirchen- und Pfarrange-
legenheiten betrift, wird dem Prediger durch
Currenden, oder Missiven, die in den» Cirkel
herumgehen, dlrrch den Superintendenten oder
Praposilus mitgetheilt. Nothwendig ist eö da¬

her, daß der Ordnung liebende Mann sich ein
Buch halte, in welches er jedesmal den Inhalt
der Currende, oder der Verordnung eintrage,
um sich so in steter Kunde mit dem von ihm
zu Beobachtenden zu erhalten. Hoffentlich wird
er schon ein solches Currendcnbuch vorfinden,
welches daher ferner von ihm treu zu unter¬
halten und fortzuführen ist.

7) Die Synodalarbeiten. S. Siggelr
kow's Handb. lir. IV. wo das Wesentliche atu
geführt ist, und m. kl. Gesetzsammlung.

5 *
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Die^ Synodalfragen, welche von der eigent¬
lichen Synodalaufgabe verschieden sind, sollen
ftHich alle Jahr beantwortet werden, z. B.über den Zustand der Gemeine, die Schulen
tt.' f. Leicht werden daher die Beantwortungen
oft auf dieselbe Art ausfallen, weil nicht immer
solche Veränderungen bemerklich sind, die einer
besondern Aushebung bedürften.

Die Frage: wie es mit dem thätigenChristenthum stehe? — kann indessen in mehr
rere zerlegt werden; z. B. a) ob die Stimmung
der Gemeine im Ganzen mehr zum Bessern,
oder zum Schlimmern sich neige? b) welche
Kehler — und auch welche lobenswerthe Eigen¬
schaften sich besonders zeigen? — c) ob die
Kirche fleißig besucht werde, und ob Andacht in
den Versammlungen herrsche? — d) ob die
Zahl der Communikanten sich vermehrt oder verr
mindert habe? — e) ob offenbare Religionver-
achter sich finden? — f) ob über SonritagSenv
Weihung zu klagen sei? u. a.

So auch in Ansehung der Schulen: ob
die Kindes regelmäßig sie besuchen? — wie eS
mit der Sommerschule stehe? — ob die Lehrer
treu und fleißig ihre Pflicht erfüllen? — ob sie
sich gegen den Prediger widerspenstig beweisen?.—•
wie oft der Prediger die Schulen besucht habe,
und wie «r dabei verfahre? — f. f.

Die rentirten Kandidaten wurden sonst
bei den Synodalberichten mit aufgezeichnet; nach
neuerer Verordnung vom 11. Sept. 1826 aber,
sollen sie jedes Jahr gleich nach Michaeli-
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von jedem Prediger in seiner Parochie verzeich¬
net und dem PräposituS gemeldet werden, der
an den Superintendenten berichtet.

Jeßt sind auch Berichte über die tentirten
Kandidaten, die sich in der Parochie des Predi¬
gers befinden, von diesem abzustatten, theils über
ihren sittlichen Wandel, und ob sie zur Kirche
und zum heil. Abendmahl sich halten, theils über
ihre Uebungen im Predigen. Der rechtschaffene
Prediger wird der Wahrheit die Ehre geben,
und durch Unparteilichkeit in solchen Berichten,
die an den Praposituö gehen, den wohlthätigen
Zweck der Verordnung bestens zu befördern suchen.

Auf die eigentliche Synodalausarbeitung
selbst den gehörigen Fleiß zu wenden, darf von
dem Manne erwartet werden, der alle Ver¬
hältnisse seines Amtes ehrt. Er wird suchen,
etwas zu liefern, das den Mann verkündige,
der sichs angelegen sein läßt, auch in Kenntniß
und Wissenschaft seines Fachs rühmliche Fort¬
schritte zu machen. Dazu die Ermunterung
zu gehen, ist der Zweck der Synodal-Anordnung.
Wie dürste er bei der Antretung seines Amts,
sein Wissen für so abgeschlossen halten, daß es
keiner Erweiterung und Vervollkommnung fähig
wäre? — Oder sollte eä ihm am Willen dazu
fehlen, dann wäre er selbst und seine Gemeine
zu bedauern. Das „fleißige Studiren",
das jedem in seiner Vocation zur Pflicht gemacht
wird, müsse ihm keine leere Formel sein, sondern
seine Kraft ernstlich in Anspruch nehmen. —
Fährt er so getreu fort, den Umfang seines
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es bedarf, in die verschiedenen wissenschaftlichen
Facher des Amts immer tiefer einzudringen, vor-
nemlich aber das Buch der Bücher, die heilige
Schrift, aus welcher, als aus einer unerschöpfli¬
chen Quelle, er fortwährend schöpfen soll, in der
Grundsprache zu lesen, z» erforschen, um so fürs
Praktische sich immer neuen Stof zu sammeln; —
dann ist er der ehrenwerthe Mann, der würdige
Arbeiter. Seine Würde trägt er in sich selbst,
und auch bei Andern wird ihm wahre Achtung
nicht fehlen.



Kleine Tabelle
zur Uebersicht der bestimmten Verrichtungen

des Predigers.

Neujahr, bald nach demselben werden die Ab¬
schriften der Kirchenbücher an
den Prapositus gesandt.

-zwischen Neujahr und Ostern, Ein¬
sendung der Kirchenrechnung an
den Superintendenten.

Ostern, oder bald nachher, die Schulcon-
serenz - Protocolle, nebst den
Schulberichten an den Präpo-
silus zu senden.-Um oder bald nach Ostern ist der
Extract der männlichen Ge¬
hörnen, zum Zweck des Loosens
der Militairpslichtigen, aus
dem Kirchenbuche, auf Erfordern
der Obrigkeit, zu machen. *)

Johannis, gegen die Zeit wird die Synode
gehalten, zu welcher die Berichte
und die Ausarbeitung fertig sein,

und bei selbiger abgegeben werden

müssen.
Nach der Ernte, das Erntedankfest zu halten,

und dabei eine C olle etc für die
Predigcrwittweneaffe zu sammeln.

*) Wegen Ausstellung etwaniger Geburtsscheine
für die Loosenden s. off. W. Bl. 1823. St. 39.
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Michaeli-/ gleich nachher werden die tentir«
ten Candidaten, die sich in der
Gemeine finden, verzeichnet, und
das Verzeichniß dem PraposituS
zugesandt.-Bald nach Michaelis sind die Wim
ter sch ulen zu eröfnen.

Martini sind die Verzeichnisse der Ein-
gcpfarrten an den PraposituS cim
zusenden.-Die Vorbereitung der Confirmam
den hebt an, wenn nicht früher.

Advent/ vom Olsten bis 2ten sind die Listen
der Gebornen, Verstorbenen,
Copulirten und Eonfirmirten
an den PraposituS einzuschicken.

XV.
Antiphonieen.

Die gewöhnlichen Collecten, die an Sonm
und Festtagen aus dem Altare abgesungen wer¬
den, sind in der Kirchenordnung fol. 172 f.enthalten; aber die kurzen Antiphonieen sind nicht
angegeben. Nach den verschiedenen Zeiten des
Kirchenjahrs giebt es deren verschiedene, z. B.folgende:

Im Advent/ an den 4 Sonntagen:
Bereitet dem Herrn den Weg! Hallelujah. —
Und machet seine Steige richtig! Hallelujah. —
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Im Weihnachtfeste.
Ein Kind ist uns geboren! Gelobt fei Gott!—
Und ein Sohn uns gegeben! Gelobt fei Gott. —

Oder:
Kündlich Groß ist das gottselige Geheimniß.

Hallelujah! —
Gott ist geoffenbarct im Fleisch. Hallelujah!—

Auf Neujahr.
Herr, Du bist unsere Zuflucht für und für! —
Du bist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit! —

An den Sonntagen nach Neujahr.
Herr, lehre mich thun nach deinem Wohlgefallen!
Dein guter Geist führe mich auf ebner Bahn!—

In der Fastenzeit.
Christus ist um unsrer Missethat willen ver¬

wundet! —
Und um unsrer Sünde willen zerschlagen! —

Im Osterfeste.
Christus hat dem Tode die Macht genommen.

Gelobt fei Gott! —
Und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht.

Gelobt fei Gytt! —
Oder:

Ich weiß, daß mein Erlöser lebt. Hallelujah! —
Und er wird mich aus der Erde auferwecken.

Hallelujah! —
Auf Himmelfahrt.

Gott fähret auf mit Jauchzen. Hallelujah! —
Und der Herr mit heller Posaune. Hallelujah! —»
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Im Pfingstfeste.
Schaff in mir Gott ein reines Herz! Hallelujah!
Und gieb mir einen neuen gewissen Geist!

Hallelujah! —

An den Trinitatis-Sonntagen.
Gott, gieb Frieden in deinem Lande! —
Glück und Heil zu allem Stande! —

Auch kann an diesen Sonntagen abgewech¬
selt werden mit der Antiphonie: Herr lehre
mich thun re., welche auch für die Sonntage
zwischen Ostern und Pfingsten gebraucht wer¬
den kann.

Am Bußtage.
Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte! —
Und tilge meine Sünden nach deiner großen

Barmherzigkeit! —
Oder:

Herr, handle nicht mit uns nach unsern Sünden!
Und vergilt uns nicht nach unsrer Missethat! —

Am Erntedankfeste.
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich!

Hallelujah!
Und seine Güte währet ewiglich! Hallelujah!

Mehrere s. in Studemundö Antiphonicen,
Chören und Gebeten für das Monochord. Par-
chim, 1822.
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Anhang einiger Formulare.
L. Das alte Taufformular aus der

Mecklenburgschen Kirchenordnung,
abgekürzt und in einfacher Sprache.

Lieben Freunde in Christo! Wir werden

durch Gottes Wort belehrt, erfahren es auch

vielfältig in unserm Leben, daß wir und alle

Menschen eine sinnliche Natur an uns habcn,^
die uns zu vielen Sünden und Vergehungen
verleitet, wegen welcher wir Gott misfällig sind,

und weder hier ruhig, noch dort selig werden

könnten, wenn uns nicht aus diesem unseligen

Zustande durch Gottes einigen Sohn, unsern

lieben Herrn Christum, geholfen wäre, der in
die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu

machen.
Auch dieses gegenwärtige Kind hat mit uns

die gleiche unvollkommene Natur, und ist, wie
wir, der Sünde unterworfen, gegen welche es in
seinem Leben zu kämpfen haben wird. Darum
kommt auch ihm es zu Gute, daß Gott, der
Vater aller Gnade, seinen Sohn Christum zum
Retter und Erlöser sandte, der allen Menschen

feine Wohlthaten anbietet, und sie von Sunde
und Verdammniß frei macht, wenn sie gläubig
zu ihm sich halten; ja der auch Kinder auf¬

nimmt, und befohlen hat, daß man sie zu ihm
bringe, um von ihm gesegnet zu werden, der

ihnen auch Antheil an seinem Reiche verheißet.

Lasset uns daher aus christlicher Liebe die¬

ses zarten Kindes herzlich »ns annehmen, es
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im innigen Gebete dem Herrn empfehlen, daß
es von ihm ins Reich der Gnaden und in feine
Gemeinschaft aufgenommen werde!

Wir sind dabei der festen Zuversicht, der
Herr werde sich gnädig zu UNS neigen, und um
ser Gebet erhören, womit wir ihn« dieses Kind
darbringen und feiner Fürsorge empfehlen.

Wunsch:
Geist Gottes, fei mit diesem Kinde, und

gieb Zeugniß seinem Geiste, daß es ein Kind
Gottes fei!

N. N, Empfange das Zeichen des Kreu¬
zes, zur Hinweisung auf unsern Herrn, der für
uns das Kreuz erduldet hat.

Gebet.
Allmächtiger, ewiger Go«, Vater unsers

Herrn Jesu Christi, wir rufen dich an für die¬
ses Kind, das sich dir durch die Taufe zu eigen
ergeben will und deine ewige Gnade sucht.
Nimm es auf, Herr! und nach der Verheißung
deines Worts: bittet, so werdet ihr nehmen!
reiche auch das Gute diesem Täuflinge dar, der
sich dir weihet, daß er der Segnungen theil¬
haftig werde, die du mit dieser heiligen Stif¬
tung verbunden hast, durch Christum, unsern
Herrn! Amen.

Ferneres Gebet.
(Etwa abwechselnd zu brauchen.)

Allmächtiger Gott! Du hast von je her
durch ausgezeichnete Strafexenipel bewiesen, daß
dir das Böse miöfallt, und nur das Gute wohl
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gefällt. Dein Gericht traf ein verderbtes Ge¬
schlecht der Vorzeit; aber die einzelnen Guten
wußtest du zu erhalten. Du willst also, daß
wir von Sünden uns reinigen und der Heili¬
gung nachstreben, nach der Heiligkeit deines
Sohnes, der sich selbst taufen ließ, um alle Ge¬
rechtigkeit zu erfüllen. So laß denn auch an
diesem Täuflinge dies Bad der Weih« kräftig
werden, daß er künftig vor der Sünde bewah¬
ret, durch Glauben und Wandel sich als einen
rechten Christen beweist, als deinen wahren Ver¬
ehrer, und mit allen Gläubigen deiner Verhelft
sung eines ewigen Lebens würdig werde, durch
Jesum Christum, unsern Herrn! Amen.

Tröstlich istS, was die heilige Schrift von
der Aufnahme der Kinder sagt. Mare. 10,
13 — 16. Und sie brachten f. f.

Ermahnung.
(Wenn es die Zeit zuläßt.)

Lieben Freunde! Wir lernen hieraus beides,
unsere natürliche Hülfsbedürftigkeit, und die
gnädige Bereitwilligkeit des Herrn, sich unser
anzunehmen. — WaS vom Fleisch geboren ist,
das ist Fleisch, sinnlicher Natur, und kann so
durch sich nicht geschickt sein zum geistigen Le¬
ben des Reichs Gottes, wenn es nicht von neuem
geboren, geheiligt und gebessert wird. Auch
Kinder werden deshalb zu Jesu gebracht, als
seiner Gnade und seines Segens bedürftig.

Aber wie trostvoll für uns, daß Jesus, un¬
ser Herr, keinen auch der Kleinsten, der zu ihm
kommt, verstoßen, sondern allen gnädig sein unv
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helfen will. Er nimmt sich ihrer mit Milde
an, verspricht ihnen Theil an seinen Wohltha¬
ten, und segnet sie, daß sie Kinder seines himm¬
lischen VaterS und Miterben seiner Seligkeit
sein sollen. Er erinnert hiebei auch uns, daß
wir kindlich im Glauben bleiben, in Einfalt
des Herzens vor Gott wandeln, Unschuld und
Reinigkeit bewahren sollen, damit auch wir
Nicht verstoßen werden, sondern Antheil haben
an seinem ewigen Reiche.

Dessen allen war einst .die Taufe bei uns
ein äusseres Zeichen, und sie soll eö auch s-
bei diesem Kinde sein, welchem wir den Segen
unsers Herrn erflehen.

V. U. (Mit Auflegung der Hand.)
Der Herr behüte deinen Eingang und Aus¬

gang, von nun an bis in Ewigkeit!
(Zu den Zeugen.) Lieben Freunde! Ihr

habt euch dieses Kindes aus christlicher Liebe
angenommen, seid Zeugen und Beistände seiner
Taufe, und vertretet cs bei dieser heiligen Hand¬
lung. Ihr wollet daher nun auch an seiner
Stelle die Fragen beantworten, welche es kund
machen sollen, zu welchem Glauben und Be¬
kenntniß es getauft werde.
N. N. Entsagest du der Sünde und allem

Bösen? —
Glaubest du an Gott den Vater, u. s. w.

Schlufigebet.
Der allmächtige Gott und Vater unsers

Herrn Jesu Christi, der dich hiedurch in seine
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Gnade und in die Gemeinschaft des Christen¬
thums aufgenommen, dir Vergebung der Sün¬
den, Leben und Seligkeit zugesichert hat, der
erhalte dich in seinem Bunde treu und stand¬
haft, bis ans Ende!

Der Segen.
Der Herr segne dich und behüte dich! u. s. w.
(In dieser Form kann der alte Ritus immer

noch angemessen gebraucht werben, ohne daß dem
Sinne desselben Eintrag geschieht. Der Exorcis¬
mus ist bekanntlich abgeschafft.)

2. Gewöhnliche Copulcttionsrede.
Gott, blicke gnädig auf diese Verlobten,

die sich, nach deiner Anordnung aufs innigste
mit einander verbinden wollen. Laß sie es füh¬
len, daß Sie vor dir sich ihr Versprechen ab¬
legen, damit sie treu ihreit Bund bewahren,
und deines Segens sich freuen! Amen.

Lieben Freunde! Ihr stehet jetzt im Be-
grif, hier vor Gott eine enge Verbindung zu
schliessen, und zwar auf eure Lebenszeit; eine
Verbindung, von welcher großen Theils eure
beiderseitigen Schicksale tnit abhängen werden
für die Zukunft eurer Tage. — Mit Recht
läßt sich erwarten, daß Ihr selbst zuvor schon
hinlänglich die Wichtigkeit derselben und auch
die Pflichten, welche sie euch auflegt, werdet be¬
dacht und zu Herzen genommen haben. Es
wird deshalb hier nur nöthig ftin, euch noch
mit einigen Worten dieselben wieder vorzuhal¬
ten, um sie euren Gemüthern desto mehr zu
empfehlen.
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Sehr weise und wohlthtätig ist die göttliche
Verordnung, daß ein Mann und eine Frau sich
durch die Ehe mit einander vereinigen sollen,
um gemeinschaftlich ihr Leben zu führen, sich
beiderseitig zu helfen und zu unterstützen, die
Beschwerden zu erleichtern, und ihre Zufriedenheit
zu befördern. Wie viel kann solche Verbindung
beitragen, das Glück des Lebens zu vermehren,
wenn sie auf die rechte Art geführt wird!

Deshalb haben nun auch beide Theile die
Pflicht auf sich, alles dazu beizutragen, daß
durch sie Gottes Absicht bei dieser Stiftung
erreicht werde. Beide sollen sich mit Liebe und
Vertrauen einander begegnen, sich unverbrüchlich
treu bleiben, die Eintracht und das gute Verr
nehmen unter sich erhalten, sich gegenseitig das
Leben erfreulich zu machen suchen, und das Un¬
angenehme und Misfallige möglichst entfernen.
Beide sotten gute Vorsteher ihres Hauses wer¬
den, Ordnung darin erhalten, ihre Kinder gut
erziehen, daß sie nützliche und Gott wohlgefäl¬
lige Menschen werden mögen. — So sollen
auch Eheleute sich einander selbst liebreich zum
Guten anhalten, darin ermuntern und stärken,
und als wahre Christen leben, um sich dadurch
des Wohlgefallens Gottes zu erfreuen; denn an
Gottes liegen ist alles gelegen! und ist Gott
für uns, wer mag dann wider uns sein?

Alles dies ist Gottes Wille und Gebot.
Hört hierüber die ausdrücklichen Aussprüche der
heiligen Schrift selbst!
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Unser Erlöser sagt vom Ehestände: „Der
im Anfange den Menschen machte, der hat ge¬

macht, daß ein Mann und ein Weib sein sollte;
darum wird ein Mensch Vater und Mutter ver¬
lassen, und zu seinem Weibe sich halten, und
werden die zwei Ein Fleisch sein." — Er deu¬

tet hieinit, die innige Verbindung an, welche
Eheleute verknüpft, als welche sich die theuer¬
sten, vertrautesten und liebsten vor allen andern
fein sollen.

Paulus empfiehlt den Ehemännern: „Ihr
Männer, liebet eure Weiber, gleich wie Christus
hat geliebet die Gemeine. — Also sollt ihr eure
Weiber lieben wie eure eignen Leiber, und wer
sein Weib liebet, der liebet sich selbst!" —

Er spricht aber auch zu den Ehefrauen:
„Ihr Weiber liebet eure Männer, und seid ih¬
nen folgsam; denn der Mann ist deü WeibeS
Haupt." das heißt: er hat in allen Anordnun¬
gen und Verfügungen das erste Recht; das er
aber auch mit Billigkeit, Vernunft und Sanft-
mulh brauchen soll; so wie denn auch die Gat¬
tin in allen billigen Dingen seinem Willen sich
fügen soll. So ist es dem Herrn gefällig.

Von der Kinderzucht spricht Paulus:„Ihr Eltern, zieht eure Kinder auf in der Zucht
und Ermahnung zum Herrn"! — damit sie
nemlich gute und nützliche Menschen werden.
Und das Andenken der Eltern in Ehren erhalten.

Wenk: Ihr, th. F., euch angelegen fein
laßt, diese Vorschriften treu zu erfüllen, so wird

6
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eure Ehe glücklich und von dem Herrn geseg-
net sein.

Zwar werdet Ihr auch manche Mühe und
Beschwerde in diesem Stande zu tragen haben.
Die Sorge für Unterhalt und Nahrung ist oft
mit saurer Arbeit verbunden, auch Ihr werdet
euer Brot im Schweiffc eures Angesichts essen
müssen; die Erziehung der Kinder verursacht oft
Unruhe und Kummer; Leide», Krankheiten und
Schmerzen werden euch treffen, und indem sie
dem einen begegnen, auch den andern traurig
machen. Aber bleibt nur muthig und vertrau¬
ensvoll zu Gott! Denn dies ist doch immer
euer Trost, daß Ihr wisset, euer Stand ist Gott
angenehm und von ihm gesegnet. Hier ist frei¬
lich noch nichts Vollkommenes; aber der, mit
welchem Gott ist, wird auch durch seinen Bei¬
stand alles überwinden; denn der Herr verläßt
die Seinen nicht! Darum: befehlt dem Herrn
eure Wege, und hofft auf ihn! Er wird es
wohl machen!

Wenn Ihr daher mit diesen gottseligen Ge¬
sinnungen und Entschließungen eure Ehe anfangt
und fortführt, so könnt Ihr euch ein zufriedenes
und glückliches Leben zusammen versprechen.
Das gebe Gott!

So legt denn jeht euer gegenseitiges Ver¬
sprechen ab, hier an heiliger Stätte. (Vor
dem Allwissenden.)

Ich frage euch, den Bräutigam N. N.:
Ist es euer Wille und Entschluß, diese euch
zur Seite stehende N, N, als eure Ehefrau an-
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zunehmen, euch ihr stets als einen christlichen
und rechtschaffenen Ehemann zu beweisen, Freu¬
de und Leid mit ihr im Leben zu theilen, und
euch nicht von ihr zu trennen, als bis Gott
selbst euch scheiden wird durch den Tod? —
Ist dies euer fester Vorsatz, so bezeugt es jetzt! —
(Ja!)

Und wende mich auch an euch, die Braut
ZV. N. mit der gleichen Frage: Ist es euer
Wille u. s. w.

Wechselt nun die Ringe, zu einer Andern
tung, daß die'Schicksale des einen von euch
auch die des andern sein sollen! — So theilet
gleich forthin Freude und Leid! Herzliche Liebe
wird euch alles verschönern und mildern!-

Bestätigt nun euer Versprechen mit dem
Handschlage der Treue! —
(Die Hände werden zusammengelegt, der Prediger

legt seine Hand über beide Hände, und spricht:)
Was Gott zusammenfügt, das soll der

Mensch nicht scheiden. Auf dies euer beidersei¬
tig gegebenes Versprechen, besichtige ich, als
Diener der Kirche, euren Ehebund, und spreche
euch als Mann und Frau zusammen, im Namen
Gottes des Vaters und des Sohnes und des
heiligen Geistes. Amen.

Noch spreche ich jetzt einen herzlichen Segens¬
wunsch über euch aus. (Mit Auflegung der Hände
auf die Häupter des Paars.)

Gott, walte gnädig über diese nun Verbun¬
denen! Laß deinen Segen auf ihnen ruhen!
Leite sie väterlich auf dem Wege, den sie von
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jeht an gemeinschaftlich wandeln! dein Wohlge¬
fallen begleite sie, bei Uebung der Tugend und
Gottseligkeit, daß sie zu einem schönen Ziele
gelangen, und einst eingehen in deine Freude!
Amen.

Der Herr segne dich und behüte dich! f. f.
(Die Ausführlichkeit dieser Actsbeschreibui'g incig

darin eine Entschuldigung finden, daß sie sür den
Einzelnen nicht überflüssig sein möchte.)
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